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Einwilligung nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)

Ich willige ein, dass der Versicherer im erforderlichen Umfang Daten, die sich aus den Antragsunterlagen oder der Vertrags-
durchführung ergeben, an Rückversicherer zur Beurteilung des Risikos und zur Abwicklung der Rückversicherung sowie zur
Beurteilung des Risikos und der Ansprüche an andere Versicherer und/oder an den Gesamtverband der Deutschen Versiche-
rungswirtschaft e.V. und den Verband öffentlicher Versicherer zur Weitergabe dieser Daten an andere Versicherer übermittelt.
Diese Einwilligung gilt auch für entsprechende Prüfungen bei anderweitig beantragten Versicherungsverträgen und bei künf-
tigen Anträgen.

Ich willige ferner ein, dass die zur Versicherungsgruppe Versicherungskammer Bayern gehörenden Unternehmen und die ÖRAG
Rechtsschutzversicherungs-AG meine allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten in gemeinsamen Datensammlun-
gen führen und an den für mich zuständigen Betreuer sowie an Unternehmen, die mit Serviceleistungen beauftragt sind, weiter-
geben, soweit dies der ordnungsgemäßen Durchführung meiner Versicherungsangelegenheiten dient.

Ohne Einfluss auf den Vertrag und jederzeit widerrufbar willige ich weiter ein, dass der Betreuer meine allgemeinen Antrags-,
Vertrags- und Leistungsdaten darüber hinaus für die Beratung und Betreuung auch in sonstigen Finanzdienstleistungen nut-
zen darf.

Diese Einwilligung gilt nur, wenn ich das Merkblatt zur Datenverarbeitung rechtzeitig vor Abgabe meiner Vertragserklärung er-
halten habe oder wenn ich vor Abgabe meiner Vertragserklärung eine gesonderte Verzichtserklärung zur Informationspflicht
nach § 7 VVG unterzeichnet und beigefügt habe.

Datenübermittlung zur Bonitätsprüfung

Außerdem willige ich ein, dass meine Antragsdaten (Name/Vorname/Geburtsdatum bzw. Firma, Straße/Hausnummer, PLZ/Ort)
vom Versicherer vor Vertragsschluss zu einer Bonitätsprüfung genutzt werden. Die genannten Daten werden hierfür an die
infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden, übermittelt, die uns nach einem EDV-gestützen Daten-
abgleich Informationen zu Ihrem bisherigen Zahlungsverhalten und Bonitätsinformationen zur Verfügung stellt.

Hinweis
Der Ansprache zum Zweck der kundenorientierten Produktinformation sowie der Optimierung der Kundenzufriedenheit kann ich jederzeit
widersprechen.
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A Welche Leistungen umfasst Ihre Kfz-Versicherung?

A.1 Kfz-Haftpflichtversicherung – 
für Schäden, die Sie mit Ihrem Pkw Anderen zufügen

A.1.1 Was ist versichert?

Sie haben mit Ihrem Pkw einen Anderen geschädigt
A.1.1.1  Wir stellen Sie von Schadenersatzansprüchen frei, wenn durch
den Gebrauch des Fahrzeugs
a) Personen verletzt oder getötet werden,
b) Sachen beschädigt oder zerstört werden oder abhanden kommen,
c) Vermögensschäden verursacht werden, die weder mit einem Perso-

nen- noch mit einem Sachschaden mittelbar oder unmittelbar zu-
sammenhängen (reine Vermögensschäden)

und deswegen gegen Sie oder uns Schadenersatzansprüche aufgrund
von Haftpflichtbestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs oder des
Straßenverkehrsgesetzes oder aufgrund anderer gesetzlicher Haftpflicht-
bestimmungen des Privatrechts geltend gemacht werden. Zum Gebrauch
des Fahrzeugs gehört neben dem Fahren z.B. das Ein- und Aussteigen
sowie das Be- und Entladen.

Die Kfz-Versicherung umfasst je nach dem Inhalt des Versicherungsver-
trags folgende Versicherungsarten:

– Kfz-Haftpflichtversicherung (A.1)
– Kaskoversicherung (A.2)
– Autoschutzbrief (A.3)
– Familien-Insassen-Unfall-Schutz (A.4)
– Kfz-Umweltschadenversicherung (A.5)

Die Versicherungen A.1 bis A.5 werden als jeweils rechtlich selbstständi-
ge Verträge abgeschlossen. Ihrem Versicherungsschein können Sie
entnehmen, welche Versicherungen Sie für Ihren Pkw abgeschlossen
haben. Endet die Kfz-Haftpflichtversicherung, endet automatisch auch die
Kfz-Umweltschadenversicherung, ohne dass es einer gesonderten Kün-
digung bedarf.

Es gilt deutsches Recht. Die Vertragssprache ist deutsch.
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Begründete und unbegründete Schadenersatzansprüche
A.1.1.2  Sind Schadenersatzansprüche begründet, leisten wir Schaden-
ersatz in Geld.

A.1.1.3 Sind Schadenersatzansprüche unbegründet, wehren wir diese
auf unsere Kosten ab. Dies gilt auch, soweit Schadenersatzansprüche der
Höhe nach unbegründet sind.

Regulierungsvollmacht 
A.1.1.4 Wir sind bevollmächtigt, gegen Sie geltend gemachte Schadener-
satzansprüche in Ihrem Namen zu erfüllen oder abzuwehren und alle da-
für zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Rahmen pflichtgemäßen
Ermessens abzugeben.

Mitversicherung von Anhängern, Aufliegern und abgeschleppten
Fahrzeugen
A.1.1.5 Ist mit dem versicherten Pkw ein Anhänger oder Auflieger ver-
bunden, erstreckt sich der Versicherungsschutz auch hierauf. Der Versi-
cherungsschutz umfasst auch Fahrzeuge, die mit dem versicherten Pkw
abgeschleppt oder geschleppt werden, wenn für diese kein eigener Haft-
pflichtversicherungsschutz besteht.
Dies gilt auch, wenn sich der Anhänger oder Auflieger oder das abge-
schleppte oder geschleppte Fahrzeug während des Gebrauchs von dem
versicherten Pkw löst und sich noch in Bewegung befindet.

Führen fremder gemieteter Pkw im Ausland (Mallorca-Police)
A.1.1.6 Der Versicherungsschutz für ein als Pkw zur Eigenverwendung
zugelassenen Fahrzeugs umfasst auch Schäden, die Sie, Ihr Ehegatte
oder Ihr mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebender Lebenspartner als
Fahrer eines vorübergehend gemieteten, versicherungspflichtigen Pkw
auf einer Reise im Ausland verursachen.
Als Ausland gilt der Geltungsbereich nach A.1.4.1 Satz 1 mit Ausnahme
Deutschlands. Mietzeiten von mehr als einem Monat gelten nicht als vor-
übergehend.
Kein Versicherungsschutz besteht, soweit aus einer für den gemieteten
Pkw abgeschlossenen Haftpflichtversicherung Deckung besteht. Der Ver-
sicherungsschutz ist auf die vertraglich vereinbarte Deckungssumme be-
grenzt.

A.1.2 Wer ist versichert?
Der Schutz der Kfz-Haftpflichtversicherung gilt für Sie und für folgende
Personen (mitversicherte Personen):
a) den Halter des Pkw, 
b) den Eigentümer des Pkw,
c) den Fahrer des Pkw, 
d) den Beifahrer, der im Rahmen seines Arbeitsverhältnisses mit Ihnen

oder mit dem Halter den berechtigten Fahrer zu seiner Ablösung
oder zur Vornahme von Lade- und Hilfsarbeiten nicht nur gelegent-
lich begleitet,

e) Ihren Arbeitgeber oder öffentlichen Dienstherrn, wenn der Pkw mit
Ihrer Zustimmung für dienstliche Zwecke gebraucht wird, 

f) den Halter, Eigentümer, Fahrer, Beifahrer eines nach A.1.1.5 mitver-
sicherten Fahrzeugs.

g) die berechtigten Insassen (siehe A.4.2.4), soweit nicht anderweitig
Haftpflichtversicherungsschutz besteht.

Diese Personen können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag
selbstständig gegen uns erheben.

A.1.3 Bis zu welcher Höhe leisten wir (Versicherungssummen)?

Höchstzahlung
A.1.3.1 Unsere Zahlungen für ein Schadenereignis sind jeweils be-
schränkt auf die Höhe der für Personen-, Sach- und Vermögensschäden
vereinbarten Versicherungssummen. Mehrere zeitlich zusammenhängen-
de Schäden, die dieselbe Ursache haben, gelten als ein einziges Scha-
denereignis. Die Höhe Ihrer Versicherungssummen können Sie dem Ver-
sicherungsschein entnehmen.

A.1.3.2  Bei Schäden von Insassen in einem mitversicherten Anhänger
gelten die gesetzlichen Mindestversicherungssummen.

Übersteigen der Versicherungssummen 
A.1.3.3 Übersteigen die Ansprüche die Versicherungssummen, richten
sich unsere Zahlungen nach den Bestimmungen des Versicherungsver-
tragsgesetzes und der Kfz-Pflichtversicherungsverordnung. In diesem
Fall müssen Sie für einen nicht oder nicht vollständig befriedigten Scha-
denersatzanspruch selbst einstehen.

A.1.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?

Versicherungsschutz in Europa und in der EU
A.1.4.1 Sie haben in der Kfz-Haftpflichtversicherung Versicherungs-

schutz in den geographischen Grenzen Europas sowie den außereuro-
päischen Gebieten der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union. Ihr Ver-
sicherungsschutz richtet sich nach dem im Besuchsland gesetzlich vor-
geschriebenen Versicherungsumfang, mindestens jedoch nach dem Um-
fang Ihres Versicherungsvertrags.

Internationale Versicherungskarte (Grüne Karte)
A.1.4.2 Haben wir Ihnen eine internationale Versicherungskarte ausge-
händigt, erstreckt sich Ihr Versicherungsschutz in der Kfz-Haftpflichtversi-
cherung auch auf die dort genannten nichteuropäischen Länder, soweit
Länderbezeichnungen nicht durchgestrichen sind. Hinsichtlich des Versi-
cherungsumfangs gilt A.1.4.1 Satz 2.

A.1.5 Was ist nicht versichert?

Vorsatz
A.1.5.1 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie vorsätz-
lich und widerrechtlich herbeiführen.

Kraftfahrt-sportliche Veranstaltungen
A.1.5.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei Beteili-
gung an behördlich genehmigten kraftfahrt-sportlichen Veranstaltungen,
bei denen es auf die Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt,
entstehen. Dies gilt auch für dazugehörige Übungsfahrten.
Hinweis: Die Teilnahme an behördlich nicht genehmigten Fahrtveranstal-
tungen stellt eine Pflichtverletzung nach D.2.2 dar.

Beschädigung des versicherten Pkw
A.1.5.3 Kein Versicherungsschutz besteht für die Beschädigung, die Zer-
störung oder das Abhandenkommen des versicherten Pkw.

Beschädigung von Anhängern oder abgeschleppten Fahrzeugen
A.1.5.4 Kein Versicherungsschutz besteht für die Beschädigung, die Zer-
störung oder das Abhandenkommen eines mit dem versicherten Pkw ver-
bundenen Anhängers oder Aufliegers oder eines mit dem versicherten
Pkw geschleppten oder abgeschleppten Fahrzeugs. Wenn mit dem versi-
cherten Pkw ohne gewerbliche Absicht ein betriebsunfähiges Fahrzeug
im Rahmen üblicher Hilfeleistung abgeschleppt wird, besteht für dabei am
abgeschleppten Fahrzeug verursachte Schäden Versicherungsschutz.

Beschädigung von beförderten Sachen
A.1.5.5 Kein Versicherungsschutz besteht bei Schadenersatzansprüchen
wegen Beschädigung, Zerstörung oder Abhandenkommens von Sachen,
die mit dem versicherten Pkw befördert werden.
Versicherungsschutz besteht jedoch für Sachen, die Insassen eines Kraft-
fahrzeugs üblicherweise mit sich führen (z.B. Kleidung, Brille, Briefta-
sche).

Ihr Schadenersatzanspruch gegen eine mitversicherte Person
A.1.5.6 Kein Versicherungsschutz besteht für Sach- oder Vermögens-
schäden, die eine mitversicherte Person Ihnen, dem Halter oder dem Ei-
gentümer durch den Gebrauch des Pkw zufügt. Versicherungsschutz be-
steht jedoch für Personenschäden, wenn Sie z. B. als Beifahrer Ihres Pkw
verletzt werden.

Nichteinhaltung von Liefer- und Beförderungsfristen
A.1.5.7 Kein Versicherungsschutz besteht für reine Vermögensschäden,
die durch die Nichteinhaltung von Liefer- und Beförderungsfristen entste-
hen.

Vertragliche Ansprüche
A.1.5.8 Kein Versicherungsschutz besteht für Haftpflichtansprüche, so-
weit sie aufgrund Vertrags oder besonderer Zusage über den Umfang der
gesetzlichen Haftpflicht hinausgehen.

Schäden durch Kernenergie
A.1.5.9 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kernenergie.

A.2 Kaskoversicherung – für Schäden an Ihrem Pkw

A.2.1 Was ist versichert?

Ihr Pkw
A.2.1.1 Versichert ist Ihr Pkw gegen Beschädigung, Zerstörung, Total-
schaden oder Verlust infolge eines Ereignisses nach A.2.2 (Teilkasko)
oder A.2.3 (Vollkasko). Vom Versicherungsschutz umfasst sind auch des-
sen unter A.2.1.2 und A.2.1.3 als mitversichert aufgeführte Fahrzeugteile
und als mitversichert aufgeführtes Fahrzeugzubehör, sofern sie straßen-
verkehrsrechtlich zulässig sind (mitversicherte Teile).
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Fahrzeug- und Zubehörteile
A.2.1.2 Ohne Mehrbeitrag mitversichert sind alle Teile,
a) die werkseitig in den Pkw eingebaut oder werkseitig durch entspre-

chende Halterung mit diesem fest verbunden wurden. Dies gilt nicht
für Spezialaufbauten/-ausrüstungen (z.B. Spezialausrüstung für Be-
hinderte/Behindertentransport oder Notfahrzeuge).

b) die auf Grund gesetzlicher Bestimmungen mit geführt werden müs-
sen und diesen entsprechen, sowie, bis zu einem Wert von 75 Euro,
Zubehör, das der Pannenhilfe oder ausschließlich der Unfallaufnah-
me dient.

A.2.1.3 Für die oben genannten Spezialaufbauten / -ausrüstungen sowie
nachträglich eingebaute Fahrzeug- und Zubehörteile, soweit sie im Pkw
eingebaut oder durch entsprechende Halterung fest verbunden sind, ist
die Entschädigung auf maximal 5 000 Euro pro Schadenfall beschränkt.
Den über diesen Betrag hinausgehenden Mehrwert können Sie gegen
Zahlung eines zusätzlichen Beitrags mitversichern.

A.2.1.4 Nicht versicherbar sind Sachen, die keine Fahrzeug- und Zube-
hörteile sind, wie z. B. Handy und mobile Navigationsgeräte (auch bei Ver-
bindung mit dem Fahrzeug durch eine Halterung), Reisegepäck, persön-
liche Gegenstände der Insassen.

A.2.2 Welche Ereignisse sind in der Teilkasko versichert?
Versicherungsschutz besteht bei Beschädigung, Zerstörung, Totalscha-
den oder Verlust des Pkw einschließlich seiner mitversicherten Teile durch
die nachfolgenden Ereignisse:

Brand und Explosion 
A.2.2.1 Versichert sind Brand und Explosion. Als Brand gilt ein Feuer mit
Flammenbildung, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd entstan-
den ist oder ihn verlassen hat und sich aus eigener Kraft auszubreiten ver-
mag. Nicht als Brand gelten Schmor- und Sengschäden. Explosion ist
eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder Dämpfen beru-
hende, plötzlich verlaufende Kraftäußerung.

Entwendung 
A.2.2.2 Versichert ist die Entwendung, insbesondere durch Diebstahl und
Raub.
Unterschlagung ist nur versichert, wenn dem Täter der Pkw nicht zum Ge-
brauch in seinem eigenen Interesse oder zur Veräußerung überlassen
oder unter Eigentumsvorbehalt veräußert wird.
Unbefugter Gebrauch ist nur versichert, wenn der Täter in keiner Weise
berechtigt ist, den Pkw zu gebrauchen. Kein unbefugter Gebrauch ist,
wenn der Täter vom Verfügungsberechtigten mit der Betreuung des Pkw
beauftragt wird (z.B. Reparateur, Hotelangestellter). Außerdem besteht
kein Versicherungsschutz, wenn der Täter in einem Näheverhältnis zu
dem Verfügungsberechtigten steht (z.B. dessen Arbeitnehmer, Familien-
oder Haushaltsangehörige).

Sturm, Hagel, Blitzschlag, Überschwemmung
A.2.2.3 Versichert ist die unmittelbare Einwirkung von Sturm, Hagel, Blitz-
schlag oder Überschwemmung auf den Pkw. Als Sturm gilt eine wetter-
bedingte Luftbewegung von mindestens Windstärke 8. Eingeschlossen
sind Schäden, die dadurch verursacht werden, dass durch diese Natur-
gewalten Gegenstände auf oder gegen den Pkw geworfen werden. Aus-
geschlossen sind Schäden, die auf ein durch diese Naturgewalten veran-
lasstes Verhalten des Fahrers zurückzuführen sind.

Zusammenstoß mit Tieren
A.2.2.4 Versichert ist der Zusammenstoß des in Fahrt befindlichen Pkw
mit Tieren jeder Art. Eine Beschädigung an der Lackierung ist nur dann
versichert, wenn sie durch ein Ereignis erfolgt, das gleichzeitig auch
andere ersatzpflichtige Schäden am Fahrzeug verursacht hat.

Glasbruch
A.2.2.5  Versichert sind Bruchschäden an der Verglasung des Pkw. Die
Verglasung umfasst Scheiben (Front-, Heck-, Seiten- und Trennscheiben),
Glasdächer, Spiegel und Abdeckungen von Leuchten. Folgeschäden sind
nicht versichert.

Kurzschlussschäden an der Verkabelung
A.2.2.6 Versichert sind Schäden an der Verkabelung des Pkw durch Kurz-
schluss. Folgeschäden sind nicht versichert.

Marderbiss
A.2.2.7 Versichert sind Schäden durch Marderbiss an Kabeln, Schläu-
chen und Leitungen von als Pkw zugelassenen Fahrzeugen. Versiche-
rungsschutz besteht auch für Folgeschäden durch Marderbiss bis zu
einer Entschädigungsgrenze von 1 500 Euro.

A.2.3 Welche Ereignisse sind in der Vollkasko versichert?
Versicherungsschutz besteht bei Beschädigung, Zerstörung, Totalscha-
den oder Verlust des Pkw einschließlich seiner mitversicherten Teile durch
die nachfolgenden Ereignisse:

Ereignisse der Teilkasko
A.2.3.1 Versichert sind die Schadenereignisse der Teilkasko nach A.2.2.

Unfall
A.2.3.2 Versichert sind Unfälle des Pkw. Als Unfall gilt ein unmittelbar von au-
ßen plötzlich mit mechanischer Gewalt auf den Pkw einwirkendes Ereignis.
Nicht als Unfallschäden gelten insbesondere Schäden aufgrund eines
Brems- oder Betriebsvorgangs oder reine Bruchschäden. Dazu zählen
z.B. Schäden am Pkw durch rutschende Ladung oder durch Abnutzung,
Verwindungsschäden, Schäden aufgrund Bedienungsfehler oder Überbe-
anspruchung des Pkw.

Mut- oder böswillige Handlungen
A.2.3.3 Versichert sind mut- oder böswillige Handlungen von Personen,
die in keiner Weise berechtigt sind, den Pkw zu gebrauchen. Als berechtigt
sind insbesondere Personen anzusehen, die vom Verfügungsberechtigten
mit der Betreuung des Pkw beauftragt wurden (z.B. Reparateur, Hotelan-
gestellter) oder in einem Näheverhältnis zu dem Verfügungsberechtigten
stehen (z.B. dessen Arbeitnehmer, Familien- oder Haushaltsangehörige).

A.2.4 Wer ist versichert?
Der Schutz der Kaskoversicherung gilt für Sie und, wenn der Vertrag auch
im Interesse einer weiteren Person abgeschlossen ist, z.B. des Leasing-
gebers als Eigentümer des Pkw, auch für diese Person.

A.2.5 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?
Sie haben in Kasko Versicherungsschutz in den geographischen Grenzen
Europas sowie den außereuropäischen Gebieten der Mitgliedsstaaten
der Europäischen Union. Wir können mit Ihnen sowohl Erweiterungen als
auch Einschränkungen des Geltungsbereichs vereinbaren.

A.2.6 Was zahlen wir bei Totalschaden, Zerstörung oder Verlust?

Wiederbeschaffungswert abzüglich Restwert
A.2.6.1 Bei Totalschaden, Zerstörung oder Verlust des Pkw zahlen wir
den Wiederbeschaffungswert unter Abzug eines vorhandenen Restwerts
des Pkw. Lassen Sie Ihren Pkw trotz Totalschadens oder Zerstörung re-
parieren, gilt A.2.7.1.

Neupreisentschädigung bei Totalschaden, Zerstörung oder Verlust
A.2.6.2 Wir zahlen den Neupreis des Pkw gemäß A.2.11, wenn 
– der Schaden innerhalb von sechs Monaten nach der Erstzulassung des

Pkw eintritt und
– sich der Pkw bei Eintritt des Versicherungsfalles im Eigentum dessen

befindet, der es als Neufahrzeug unmittelbar vom Kfz-Hersteller oder
-Händler erworben hat.

Ein vorhandener Restwert wird abgezogen.

A.2.6.2.1 Soweit Sie dies mit uns vereinbart haben, zahlen wir abwei-
chend von A.2.6.2  1. Spiegelstrich den Neupreis des Pkw, wenn der
Schaden innerhalb von 24 Monaten nach Erstzulassung des Pkw eintritt.

A.2.6.3 Wir zahlen die über den Wiederbeschaffungswert hinausgehen-
de Neupreisentschädigung nur in der Höhe, in der gesichert ist, dass die
Entschädigung innerhalb von einem Jahr nach ihrer Feststellung für die
Reparatur des Pkw oder den Erwerb eines anderen Fahrzeugs verwendet
wird. Ein Anspruch auf Verzinsung der Entschädigung besteht in diesem
Fall nach Ablauf von einem Monat ab Nachweis der Wiederherstellung
oder Wiederbeschaffung.

Abzug bei fehlender Wegfahrsperre im Falle eines Diebstahls
A.2.6.4 Bei Totalschaden, Zerstörung oder Verlust eines Pkw infolge
Diebstahls vermindert sich die Entschädigung um einen prozentualen Ab-
schlag. Wir verzichten auf den Abschlag, wenn der Pkw zum Zeitpunkt
des Diebstahls mit einer anerkannten Wegfahrsperre gesichert war.
Die Regelung über die Selbstbeteiligung nach A.2.12 bleibt hiervon unberührt.

Was versteht man unter Totalschaden, Wiederbeschaffungswert,
Neupreis und Restwert?
A.2.6.5 Ein Totalschaden liegt vor, wenn die erforderlichen Kosten der
Reparatur des Pkw dessen Wiederbeschaffungswert übersteigen.

A.2.6.6 Wiederbeschaffungswert ist der Preis, den Sie für den Kauf eines
gleichwertigen gebrauchten Pkw am Tag des Schadenereignisses bezah-
len müssen.
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A.2.6.7 Neupreis ist der Betrag, der für den Kauf eines neuen Fahrzeugs
in der Ausstattung des versicherten Pkw oder – wenn der Typ des versi-
cherten Pkw nicht mehr hergestellt wird – eines vergleichbaren Nachfol-
gemodells am Tag des Schadenereignisses aufgewendet werden muss.
Maßgeblich für den Kaufpreis ist die unverbindliche Empfehlung des Her-
stellers abzüglich orts- und markenüblicher Nachlässe.

A.2.6.8 Restwert ist der Veräußerungswert des Pkw im beschädigten
oder zerstörten Zustand.

A.2.6 a GAP-Versicherung für Leasing-Pkw
Soweit Sie dies mit uns vereinbart haben, ersetzen wir dem Lea-
singnehmer bei Zerstörung oder Verlust eines Leasing-Pkw – mit
Ausnahme von Taxis, Mietwagen und Selbstfahrervermietfahrzeu-
gen – während der Laufzeit des Leasingvertrags den offen stehen-
den Leasingrestbetrag abzüglich der Entschädigungsleistung nach
A.2.6.1. Der Leasingrestbetrag ist die Summe aus ausstehenden
abgezinsten Leasingraten, anteiliger Restrate, abgezinstem Lea-
singrestwert und noch nicht verbrauchter Mietvorauszahlung. Nicht
berücksichtigt werden vor Eintritt des Schadenfalls fällig gewesene,
nicht bezahlte Raten. Bei Leasingverträgen mit Kilometerabrech-
nung wird der Leasingrestbetrag um den Aufwand für die Mehrkilo-
meterleistung nach der entsprechenden Regelung im Leasingver-
trag gekürzt.

Die Leistung aus der GAP-Versicherung gilt für Leasingverträge auf der
Grundlage marktüblicher Zinsen und Laufzeiten. Den Leasingvertrag
müssen Sie uns auf Verlangen vorlegen. A.3.11 gilt entsprechend.

A.2.7 Was zahlen wir bei Beschädigung?

Reparatur
A.2.7.1 Wird der Pkw beschädigt, zahlen wir die für die Reparatur erfor-
derlichen Kosten bis zu folgenden Obergrenzen:
a) Lassen Sie den Pkw vollständig und fachgerecht reparieren, zahlen

wir die Kosten bis zur Höhe des Wiederbeschaffungswerts nach
A.2.6.6, wenn Sie uns dies durch eine Rechnung nachweisen. Fehlt
dieser Nachweis, zahlen wir entsprechend A.2.7.1.b.

b) Lassen Sie den Pkw nicht, nicht vollständig oder nicht fachgerecht
reparieren, zahlen wir die erforderlichen Kosten einer vollständigen
Reparatur bis zur Höhe des um den Restwert verminderten Wieder-
beschaffungswerts nach A.2.6.6.

c) Wir zahlen Entsorgungs- und Verbringungskosten sowie Zuschläge
auf die unverbindliche Preisempfehlung von Ersatzteilen (UPE-Zu-
schläge), wenn Sie diese durch eine Rechnung nachweisen.

Neupreisentschädigung bei Beschädigung
A.2.7.2 Wir zahlen den Neupreis des Pkw gemäß A.2.11, wenn 
– der Schaden innerhalb von sechs Monaten nach der Erstzulassung des

Pkw eintritt und
– sich der Pkw bei Eintritt des Versicherungsfalles im Eigentum dessen

befindet, der es als Neufahrzeug unmittelbar vom Kfz-Hersteller oder -
Händler erworben hat und 

– die erforderlichen Kosten der Wiederherstellung 80 Prozent des Neu-
preises erreichen oder übersteigen.

Ein vorhandener Restwert wird abgezogen.

A.2.7.2.1 Soweit Sie dies mit uns vereinbart haben, zahlen wir abwei-
chend von A.2.7.2  1. Spiegelstrich den Neupreis des Pkw, wenn der
Schaden innerhalb von 24 Monaten nach Erstzulassung des Pkw eintritt.

A.2.7.3 Wir zahlen die über den Wiederbeschaffungswert hinausgehen-
de Neupreisentschädigung nur in der Höhe, in der gesichert ist, dass die
Entschädigung innerhalb von einem Jahr nach ihrer Feststellung für die
Reparatur des Pkw oder den Erwerb eines anderen Fahrzeugs verwendet
wird. Ein Anspruch auf Verzinsung der Entschädigung besteht in diesem
Fall nach Ablauf von einem Monat ab Nachweis der Wiederherstellung
oder Wiederbeschaffung.

Abschleppen
A.2.7.4 Ist Ihr Pkw aufgrund einer Beschädigung nicht mehr fahrbereit,
ersetzen wir die Kosten für das Abschleppen vom Schadenort bis zur
nächstgelegenen für die Reparatur geeigneten Werkstatt, wenn nicht ein
Dritter Ihnen gegenüber verpflichtet ist, die Kosten zu übernehmen.
A.3.11.2 gilt entsprechend.
Das gilt nur, soweit einschließlich unserer Leistungen wegen der Beschä-
digung des Fahrzeugs nach A.2.7.1 die Obergrenze nach A.2.7.1.a oder
A.2.7.1.b nicht überschritten wird.

A.2.8 Sachverständigenkosten
Die Kosten eines Sachverständigen erstatten wir nur, wenn wir dessen
Beauftragung veranlasst oder ihr zugestimmt haben.

A.2.9 Mehrwertsteuer
Mehrwertsteuer auf unsere Leistungen nach A.2.6 und A.2.7 erstatten wir
nur, wenn und soweit diese für Sie bei der von Ihnen gewählten Scha-
denbeseitigung tatsächlich angefallen ist. Die Mehrwertsteuer erstatten
wir nicht, soweit Vorsteuerabzugsberechtigung besteht.

A.2.10 Zusätzliche Regelungen bei Entwendung

Wiederauffinden des Pkw
A.2.10.1 Wird der Pkw innerhalb eines Monats nach Eingang der schrift-
lichen Schadenanzeige wieder aufgefunden und können Sie innerhalb
dieses Zeitraums mit objektiv zumutbaren Anstrengungen den Pkw wie-
der in Besitz nehmen, sind Sie zur Rücknahme des Pkw verpflichtet.

A.2.10.2 Wird der Pkw in einer Entfernung von mehr als 50 km (Luftlinie)
von seinem regelmäßigen Standort aufgefunden, zahlen wir für dessen
Abholung die Kosten in Höhe einer Bahnfahrkarte 2. Klasse für Hin- und
Rückfahrt bis zu einer Höchstentfernung von 1 500 km (Bahnkilometer)
vom regelmäßigen Standort des Pkw zu dem Fundort.

Eigentumsübergang nach Entwendung
A.2.10.3 Sind Sie nicht nach A.2.10.1 zur Rücknahme des Pkw ver-
pflichtet, werden wir dessen Eigentümer.

A.2.10.4 Haben wir die Versicherungsleistung wegen einer Pflichtverlet-
zung (z.B. nach D.1, E.1 oder E.4 oder wegen grober Fahrlässigkeit nach
A.2.16.1 Satz 3) gekürzt und wird der Pkw wieder aufgefunden, gilt Fol-
gendes: Ihnen steht ein Anteil am erzielbaren Veräußerungerlös nach
Abzug der erforderlichen Kosten zu, die im Zusammenhang mit der Rück-
holung und Verwertung entstanden sind. Der Anteil entspricht der Quote,
um die wir Ihre Entschädigung gekürzt haben.

A.2.11 Bis zu welcher Höhe leisten wir (Höchstentschädigung)? 
Unsere Höchstentschädigung ist beschränkt auf den Neupreis des Pkw
nach A.2.6.7.

A.2.12 Selbstbeteiligung
Ist eine Selbstbeteiligung vereinbart, wird diese bei jedem Schadenereig-
nis für jedes versicherte Fahrzeug von der Entschädigung abgezogen. Ih-
rem Versicherungsschein können Sie entnehmen, ob und in welcher
Höhe Sie eine Selbstbeteiligung vereinbart haben.
Wird ein Bruchschaden an der Windschutzscheibe nicht durch Austausch
sondern durch Reparatur der Scheibe beseitigt, ersetzen wir die Repara-
turkosten ohne Abzug der vereinbarten Selbstbeteiligung.

A.2.13 Was wir nicht ersetzen
Wir zahlen nicht für Veränderungen, Verbesserungen und Verschleißrepara-
turen. Ebenfalls nicht ersetzt werden Folgeschäden wie Verlust von Treibstoff
und Betriebsmittel (z.B.Öl, Kühlflüssigkeit), Wertminderung, Zulassungskos-
ten, Überführungskosten, Nutzungsausfall oder Kosten eines Mietfahrzeugs.

A.2.14 Fälligkeit unserer Zahlung, Abtretung
A.2.14.1 Sobald wir unsere Zahlungspflicht und die Höhe der Entschädi-
gung festgestellt haben, zahlen wir diese spätestens innerhalb von zwei
Wochen.

A.2.14.2 Haben wir unsere Zahlungspflicht festgestellt, lässt sich jedoch
die Höhe der Entschädigung nicht innerhalb eines Monats nach Scha-
denanzeige feststellen, können Sie einen angemessenen Vorschuss auf
die Entschädigung verlangen.

A.2.14.3 Ist der Pkw entwendet worden, ist zunächst abzuwarten, ob er
wieder aufgefunden wird. Aus diesem Grunde zahlen wir die Entschädi-
gung frühestens nach Ablauf eines Monats nach Eingang der schriftlichen
Schadenanzeige.

A.2.14.4 Ihren Anspruch auf die Entschädigung können Sie vor der end-
gültigen Feststellung ohne unsere ausdrückliche Genehmigung weder
abtreten noch verpfänden.

A.2.15 Können wir unsere Leistung zurückfordern, wenn Sie nicht
selbst gefahren sind?
Fährt eine andere Person berechtigterweise den Pkw und kommt es zu ei-
nem Schadenereignis, fordern wir von dieser Person unsere Leistungen
nicht zurück. Dies gilt nicht, wenn der Fahrer das Schadenereignis grob
fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführt hat. Lebt der Fahrer bei Eintritt
des Schadens mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft, fordern wir unsere
Ersatzleistung selbst bei grob fahrlässiger Herbeiführung des Schadens
nicht zurück, sondern nur bei vorsätzlicher Verursachung.
Die Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn eine in der Kfz-Haftpflicht-
versicherung gemäß A.1.2 mitversicherte Person, der Mieter oder der
Entleiher einen Schaden herbeiführt.
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A.2.16 Was ist nicht versichert?

Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit
A.2.16.1 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie vorsätz-
lich herbeiführen. Bei grob fahrlässiger Herbeiführung des Schadens ver-
zichten wir darauf, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verhal-
tens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Dies gilt nicht, wenn Sie
– den Diebstahl des Pkw ermöglichen oder
– den Versicherungsfall infolge des Genusses alkoholischer Getränke

oder anderer berauschender Mittel herbeiführen.

Fahrtveranstaltungen
A.2.16.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei der Be-
teiligung an Fahrtveranstaltungen entstehen, bei denen es auf Erzielung
einer Höchstgeschwindigkeit ankommt. Dies gilt auch für dazugehörige
Übungsfahrten. Darüber hinaus besteht kein Versicherungsschutz für jeg-
liche Fahrten auf Motorsport-Rennstrecken, auch wenn es nicht auf die
Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt (z.B. Gleichmäßigkeits-
fahrten, Touristenfahrten). Versicherungsschutz besteht jedoch für Fahr-
sicherheitstrainings.

Reifenschäden
A.2.16.3 Kein Versicherungsschutz besteht für beschädigte oder zerstör-
te Reifen. Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die Reifen aufgrund
eines Ereignisses beschädigt oder zerstört werden, das gleichzeitig an-
dere unter den Schutz der Kaskoversicherung fallende Schäden bei dem
versicherten Pkw verursacht hat.

Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen, Maßnahmen der
Staatsgewalt
A.2.16.4 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die durch Erd-
beben, Kriegsereignisse, innere Unruhen, Aufruhr oder Maßnahmen der
Staatsgewalt unmittelbar oder mittelbar verursacht werden.

Schäden durch Kernenergie
A.2.16.5 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kernenergie.

A.2.17 Meinungsverschiedenheit über die Schadenhöhe (Sachver-
ständigenverfahren)
A.2.17.1 Bei Meinungsverschiedenheit über die Höhe des Schadens ein-
schließlich der Feststellung des Wiederbeschaffungswerts oder über den
Umfang der erforderlichen Reparaturarbeiten entscheidet ein Sachver-
ständigenausschuss.

A.2.17.2 Für den Ausschuss benennen Sie und wir je einen Kraftfahr-
zeugsachverständigen. Wenn Sie oder wir innerhalb von zwei Wochen
nach Aufforderung keinen Sachverständigen benennen, wird dieser von
dem jeweils Anderen bestimmt.

A.2.17.3 Soweit sich der Ausschuss nicht einigt, entscheidet ein weiterer
Kraftfahrzeugsachverständiger als Obmann, der vor Beginn des Verfah-
rens von dem Ausschuss gewählt werden soll. Einigt sich der Ausschuss
nicht über die Person des Obmanns, wird er über das zuständige Amts-
gericht benannt. Die Entscheidung des Obmanns muss zwischen den je-
weils von den beiden Sachverständigen geschätzten Beträgen liegen.

A.2.17.4 Die Kosten des Sachverständigenverfahrens sind im Verhältnis
des Obsiegens zum Unterliegen von uns bzw. von Ihnen zu tragen.

A.2.18 Fahrzeugteile und Fahrzeugzubehör
Bei Beschädigung, Zerstörung oder Verlust von mitversicherten Teilen
gelten A.2.6 bis A.2.17 entsprechend.

A.3 Autoschutzbrief – Hilfe für unterwegs als Service oder Kosten-
erstattung

A.3.1 Was ist versichert?
Wir erbringen nach Eintritt der in A.3.5 bis A.3.8 genannten Schaden-
ereignisse die dazu im Einzelnen aufgeführten Leistungen als Service
oder erstatten die von Ihnen aufgewendeten Kosten im Rahmen dieser
Bedingungen.

A.3.2 Wer ist versichert?
Bei Reisen mit dem im Versicherungsschein bezeichneten Pkw sind Sie,
der berechtigte Fahrer und die berechtigten Insassen versichert, soweit
nachfolgend nichts anderes geregelt ist.

A.3.3  Versicherte Fahrzeuge
Versichert ist der im Versicherungsschein bezeichnete Pkw sowie ein mit-
geführter Wohnwagen-, Gepäck- oder Bootsanhänger.

A.3.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?
Sie haben mit dem Schutzbrief Versicherungsschutz in den geographi-
schen Grenzen Europas sowie den außereuropäischen Gebieten der Mit-
gliedsstaaten der Europäischen Union, soweit nachfolgend nicht etwas
anderes geregelt ist.Wir können mit Ihnen sowohl Erweiterungen als auch
Einschränkungen des Geltungsbereichs vereinbaren.

A.3.5 Hilfe bei Panne oder Unfall
Kann der Pkw nach einer Panne oder einem Unfall die Fahrt aus eigener
Kraft nicht beginnen oder fortsetzen, erbringen wir folgende Leistungen:

Wiederherstellung der Fahrbereitschaft
A.3.5.1 Wir sorgen für die Wiederherstellung der Fahrbereitschaft an der
Schadenstelle durch ein Pannenhilfsfahrzeug und übernehmen die hier-
durch entstehenden Kosten. Der Höchstbetrag für diese Leistung beläuft
sich einschließlich der vom Pannenhilfsfahrzeug mitgeführten und ver-
wendeten Kleinteile auf 100 Euro.

Abschleppen des Pkw 
A.3.5.2 Kann der Pkw an der Schadenstelle nicht wieder fahrbereit ge-
macht werden, sorgen wir für das Abschleppen des Pkw einschließlich
Gepäck und nicht gewerblich beförderter Ladung und übernehmen die
hierdurch entstehenden Kosten. Der Höchstbetrag für diese Leistung be-
läuft sich auf 150 Euro; hierauf werden durch den Einsatz eines Pannen-
hilfsfahrzeugs entstandene Kosten angerechnet.

Bergen des Pkw
A.3.5.3 Ist der Pkw von der Straße abgekommen, sorgen wir für die
Bergung des Pkw einschließlich Gepäck und nicht gewerblich beförderter
Ladung und übernehmen die hierdurch entstehenden Kosten.

Was versteht man unter Panne oder Unfall?
A.3.5.4 Unter Panne ist jeder Betriebs-, Bruch- oder Bremsschaden zu
verstehen. Unfall ist ein unmittelbar von außen plötzlich mit mechanischer
Gewalt auf den Pkw einwirkendes Ereignis.

A.3.6 Zusätzliche Hilfe bei Panne, Unfall oder Diebstahl ab 50 km
Entfernung
Bei Panne, Unfall oder Diebstahl des Pkw an einem Ort, der mindestens
50 km Luftlinie von Ihrem ständigen Wohnsitz in Deutschland entfernt ist,
erbringen wir die nachfolgenden Leistungen, wenn der Pkw am Schaden-
ort nicht wieder fahrbereit gemacht werden kann oder er gestohlen wor-
den ist:

Weiter- oder Rückfahrt
A.3.6.1 Folgende Fahrtkosten werden erstattet:
a) Eine Rückfahrt vom Schadenort zu Ihrem ständigen Wohnsitz in

Deutschland oder
b) eine Weiterfahrt vom Schadenort zum Zielort, jedoch höchstens

innerhalb des Geltungsbereichs nach A.3.4 und 
c) eine Rückfahrt vom Zielort zu Ihrem ständigen Wohnsitz in Deutsch-

land, 
d) eine Fahrt einer Person von Ihrem ständigen Wohnsitz oder vom

Zielort zum Schadenort, wenn der Pkw dort fahrbereit gemacht wor-
den ist.

Die Kostenerstattung erfolgt bis zur Höhe der Bahnkosten 1. Klasse, bei
einer Entfernung über 1 200 Kilometer bis zur Höhe der Kosten für den
Flug in der Economy-Klasse, jeweils einschließlich Zuschlägen, sowie für
die nachgewiesenen Taxifahrten bis zu 40 Euro.

Übernachtung
A.3.6.2 Wir helfen Ihnen auf Wunsch bei der Beschaffung einer Über-
nachtungsmöglichkeit und übernehmen die Kosten für höchstens drei
Übernachtungen. Wenn Sie die Leistung Weiter- oder Rückfahrt nach
A.3.6.1, Mietwagen nach A.3.6.3 oder Pick-Up-Service nach A.3.6.4 in
Anspruch nehmen, zahlen wir nur eine Übernachtung. Sobald der Pkw
Ihnen wieder fahrbereit zur Verfügung steht, besteht kein Anspruch auf
weitere Übernachtungskosten.Wir übernehmen die Kosten bis höchstens
60 Euro je Übernachtung und Person.

Mietwagen
A.3.6.3 Wir helfen Ihnen, ein gleichwertiges Fahrzeug anzumieten. Wir
übernehmen anstelle der Leistung Weiter- oder Rückfahrt nach A.3.6.1
oder Pick-Up-Service nach A.3.6.4 die Kosten des Mietwagens, bis Ihnen
der Pkw wieder fahrbereit zur Verfügung steht, jedoch höchstens für sie-
ben Tage und höchstens 50 Euro je Tag.

Pick-Up-Service
A.3.6.4 Kann der Pkw nach Panne oder Unfall an einem Schadenort in
Deutschland auch am darauf folgenden Tag nicht wieder fahrbereit ge-
macht werden und übersteigen die voraussichtlichen Reparaturkosten
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nicht den Betrag, der für den Kauf eines gleichwertigen gebrauchten Pkw
aufgewandt werden muss, vermitteln und bezahlen wir eine Transport-
möglichkeit, um die berechtigten Insassen zusammen mit dem Pkw zu Ih-
rem Wohnsitz zurückzubringen (Pick-up-Service). Bei Inanspruchnahme
des Pick-up-Services entfallen die Leistungen Weiter- oder Rückfahrt
nach A.3.6.1 und Mietwagen nach A.3.6.3.

Fahrzeugunterstellung
A.3.6.5 Muss der Pkw nach einer Panne oder einem Unfall bis zur
Wiederherstellung der Fahrbereitschaft oder bis zur Durchführung des
Transports zu einer Werkstatt untergestellt werden, sind wir Ihnen hierbei
behilflich und übernehmen die hierdurch entstehenden Kosten, jedoch
höchstens für zwei Wochen.

A.3.7 Hilfe bei Krankheit, Verletzung oder Tod auf einer Reise ab
50 km Entfernung
Bei einem Todesfall oder im Fall einer unvorhersehbaren Erkrankung auf
einer Reise an einem Ort, der mindestens 50 km von Ihrem ständigen
Wohnsitz in Deutschland entfernt ist, erbringen wir die nachfolgend ge-
nannten Leistungen. Als unvorhersehbar gilt eine Erkrankung, wenn die-
se nicht bereits innerhalb der letzten sechs Wochen vor Beginn der Reise
(erstmalig oder zum wiederholten Male) aufgetreten ist.

Krankenrücktransport
A.3.7.1 Müssen Sie, der berechtigte Fahrer oder die berechtigen Insas-
sen infolge Erkrankung an Ihren ständigen Wohnsitz zurücktransportiert
werden, sorgen wir für die Durchführung des Rücktransports und über-
nehmen dessen Kosten. Art und Zeitpunkt des Rücktransports müssen
medizinisch notwendig sein. Unsere Leistung erstreckt sich auch auf die
Begleitung des Erkrankten durch einen Arzt oder Sanitäter, wenn diese
behördlich vorgeschrieben ist. Außerdem übernehmen wir die bis zum
Rücktransport entstehenden, durch die Erkrankung bedingten Übernach-
tungskosten, jedoch höchstens für drei Übernachtungen bis zu je 60 Euro
pro Person.

Rückholung von Kindern
A.3.7.2 Können mitreisende Kinder unter 16 Jahren infolge einer Erkran-
kung oder des Todes des Fahrers weder von Ihnen noch von einem an-
deren berechtigten Insassen betreut werden, sorgen wir für deren Abho-
lung und Rückfahrt mit einer Begleitperson zu ihrem Wohnsitz und über-
nehmen die hierdurch entstehenden Kosten.Wir erstatten die Bahnkosten
2. Klasse einschließlich Zuschläge sowie die Kosten für nachgewiesene
Taxifahrten bis zu  40 Euro.

Fahrzeugabholung 
A.3.7.3 Kann der versicherte Pkw infolge einer länger als drei Tage an-
dauernden Erkrankung oder infolge des Todes des Fahrers weder von die-
sem noch von einem Insassen zurückgefahren werden, sorgen wir für die
Verbringung des Pkw zu Ihrem ständigen Wohnsitz und übernehmen die
hierdurch entstehenden Kosten. Veranlassen Sie die Verbringung selbst,
erhalten Sie als Kostenersatz bis 0,50 Euro je Kilometer zwischen Ihrem
Wohnsitz und dem Schadenort. Außerdem erstatten wir in jedem Fall die
bis zur Abholung des Pkw entstehenden, durch den Fahrerausfall be-
dingten Übernachtungskosten, jedoch höchstens für drei Übernachtun-
gen bis zu je 60 Euro pro Person.

Was versteht man unter einer Reise?
A.3.7.4 Reise ist jede Abwesenheit von Ihrem ständigen Wohnsitz bis zu
einer Höchstdauer von fortlaufend sechs Wochen. Als Ihr ständiger Wohn-
sitz gilt der Ort in Deutschland, an dem Sie behördlich gemeldet sind und
sich überwiegend aufhalten.

A.3.8 Zusätzliche Leistungen bei einer Auslandsreise
Ereignet sich der Schaden an einem Ort im Ausland (Geltungsbereich
nach A.3.4 ohne Deutschland), der mindestens 50 km von Ihrem ständi-
gen Wohnsitz in Deutschland entfernt ist, erbringen wir zusätzlich folgen-
de Leistungen:

A.3.8.1  Bei Panne und Unfall:

Ersatzteilversand
a) Können Ersatzteile zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft des

Pkw an einem ausländischen Schadenort oder in dessen Nähe nicht
beschafft werden, sorgen wir dafür, dass Sie diese auf schnellst-
möglichem Wege erhalten, und übernehmen alle entstehenden Ver-
sandkosten.

Fahrzeugtransport
b) Wir sorgen für den Transport des Pkw zu einer Werkstatt und über-

nehmen die hierdurch entstehenden Kosten bis zur Höhe der Rück-
transportkosten an Ihren Wohnsitz, wenn

– der Pkw an einem ausländischen Schadenort oder in dessen
Nähe nicht innerhalb von drei Werktagen fahrbereit gemacht wer-
den kann und 

– die voraussichtlichen Reparaturkosten nicht höher sind als der
Kaufpreis für einen gleichwertigen gebrauchten Pkw.

Mietwagen
c) Wir helfen Ihnen, ein gleichwertiges Fahrzeug anzumieten. Wir

übernehmen anstelle der Leistung Weiter- und Rückfahrt nach
A.3.6.1 die Kosten, bis Ihnen der Pkw wieder fahrbereit zur Verfü-
gung steht, jedoch höchstens 350 Euro.

Fahrzeugverzollung und -verschrottung
d) Muss der Pkw im Ausland verzollt werden, helfen wir bei der Verzol-

lung und übernehmen die hierbei anfallenden Verfahrensgebühren
mit Ausnahme des Zollbetrags und sonstiger Steuern. Lassen Sie Ih-
ren Pkw verschrotten, um die Verzollung zu vermeiden, übernehmen
wir die Verschrottungskosten.

A.3.8.2 Bei Fahrzeugdiebstahl:

Fahrzeugunterstellung 
a) Wird der gestohlene Pkw nach dem Diebstahl im Ausland wieder

aufgefunden und muss es bis zur Durchführung des Rücktransports
oder der Verzollung bzw. Verschrottung untergestellt werden, über-
nehmen wir die hierdurch entstehenden Kosten, jedoch höchstens
für zwei Wochen.

Mietwagen
b) Wir helfen Ihnen, ein gleichwertiges Fahrzeug anzumieten.Wir über-

nehmen anstelle der Leistung Weiter- und Rückfahrt nach A.3.6.1
die Kosten, bis Ihnen der Pkw wieder fahrbereit zur Verfügung steht,
jedoch höchstens 350 Euro.

Fahrzeugverzollung und -verschrottung
c) Muss der Pkw nach dem Diebstahl im Ausland verzollt werden, hel-

fen wir bei der Verzollung und übernehmen die hierbei anfallenden
Verfahrensgebühren mit Ausnahme des Zollbetrags und sonstiger
Steuern. Lassen Sie Ihren Pkw verschrotten, um die Verzollung zu
vermeiden, übernehmen wir die Verschrottungskosten.

A.3.8.3 Im Todesfall
Im Fall Ihres Todes auf einer Reise mit dem versicherten Pkw im Ausland
sorgen wir nach Abstimmung mit Ihren Angehörigen für die Bestattung im
Ausland oder für die Überführung nach Deutschland und übernehmen die
Kosten. Diese Leistung gilt nicht bei Tod einer mitversicherten Person.

A.3.9 Was ist nicht versichert?

Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit
A.3.9.1 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie vorsätz-
lich herbeiführen. Bei grob fahrlässiger Herbeiführung des Schadens sind
wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens
entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

Fahrtveranstaltungen
A.3.9.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei der Be-
teiligung an Fahrtveranstaltungen entstehen, bei denen es auf Erzielung
einer Höchstgeschwindigkeit ankommt. Dies gilt auch für dazugehörige
Übungsfahrten. Darüber hinaus besteht kein Versicherungsschutz für jeg-
liche Fahrten auf Motorsport-Rennstrecken, auch wenn es nicht auf die
Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt (z.B. Gleichmäßigkeits-
fahrten, Touristenfahrten). Versicherungsschutz besteht jedoch für Fahr-
sicherheitstrainings.

Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen und Staatsgewalt
A.3.9.3 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die durch Erdbe-
ben, Kriegsereignisse, innere Unruhen, Aufruhr oder Maßnahmen der
Staatsgewalt unmittelbar oder mittelbar verursacht werden.

Schäden durch Kernenergie
A.3.9.4 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kernenergie.

A.3.10 Anrechnung ersparter Aufwendungen, Abtretung
A.3.10.1 Haben Sie aufgrund unserer Leistungen Kosten erspart, die Sie
ohne das Schadenereignis hätten aufwenden müssen,  können wir diese
von unserer Zahlung abziehen.

A.3.10.2 Ihren Anspruch auf Leistung können Sie vor der endgültigen
Feststellung ohne unsere ausdrückliche Genehmigung weder abtreten
noch verpfänden.
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A.3.11 Verpflichtung Dritter
A.3.11.1 Soweit im Schadenfall ein Dritter Ihnen gegenüber aufgrund ei-
nes Vertrags oder einer Mitgliedschaft in einem Verband oder Verein zur
Leistung oder zur Hilfe verpflichtet ist, gehen diese Ansprüche unseren
Leistungsverpflichtungen vor.

A.3.11.2 Wenden Sie sich nach einem Schadenereignis allerdings zuerst
an uns, sind wir Ihnen gegenüber abweichend von A.3.11.1 zur Vorleis-
tung verpflichtet.

A.4 Familien-Insassen-Unfall-Schutz – 
wenn Insassen verletzt oder getötet werden

A.4.1 Was ist versichert?
A.4.1.1 Stößt Ihnen oder einer anderen im Familien-Insassen-Unfall-
Schutz versicherten Person ein Unfall zu, der in unmittelbarem Zu-
sammenhang mit dem Gebrauch Ihres Pkw oder eines damit verbunden
Anhängers steht (z.B. Fahren, Ein- und Aussteigen, Be- und Entladen), er-
bringen wir unter den nachstehend genannten Voraussetzungen die ver-
einbarten Versicherungsleistungen.

A.4.1.2 Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch ein plötz-
lich von außen auf ihren Körper wirkendes Ereignis (Unfallereignis) un-
freiwillig eine Gesundheitsschädigung erleidet.

A.4.1.3 Als Unfall gilt auch, wenn durch eine erhöhte Kraftanstrengung an
den Gliedmaßen oder der Wirbelsäule ein Gelenk verrenkt wird oder Mus-
keln, Sehnen, Bänder oder Kapseln gezerrt oder zerrissen werden.

A.4.2 Wer ist versichert?

A.4.2.1 Familien-Insassen-Unfall-Schutz
Mit dem Familien-Insassen-Unfall-Schutz sind die jeweiligen berechtigten
Insassen des Pkw versichert. Ausgenommen sind bei Ihnen angestellte
Berufsfahrer und Beifahrer, wenn sie als solche den Pkw gebrauchen.

A.4.2.2 Familien-Insassen-Unfall-Schutz in anderen Fahrzeugen
Mit dem Familien-Insassen-Unfall-Schutz sind Sie und mit Ihnen in häus-
licher Gemeinschaft lebende/r 
– Ehepartner
– Lebenspartner
– Kinder
– sonstige Familienangehörige
auch als berechtigter Fahrer oder Insasse eines
– Pkw,
– Wohnmobils und
– vorübergehend gemieteten oder geliehenen Pkw, Wohnmobil oder Lkw

bis 7,5 t zulässige Gesamtmasse, 
mit den für die Leistungen nach A.4.4. jeweils vereinbarten vollen Versi-
cherungssummen versichert. Ausgenommen sind bei Ihnen angestellte
Berufsfahrer und Beifahrer, wenn sie als solche das Fahrzeug gebrauchen.

A.4.2.3 Befinden sich in dem Fahrzeug mehr berechtigte Insassen als
Plätze oder Personen zugelassen sind, verringert sich die Versicherungs-
summe für den einzelnen Insassen entsprechend.

A.4.2.4 Was versteht man unter berechtigten Insassen?
Berechtigte Insassen sind Personen (Fahrer und alle weiteren Insassen),
die sich mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten in oder auf
dem versicherten Pkw befinden oder in ursächlichem Zusammenhang mit
ihrer Beförderung beim Gebrauch des Pkw tätig werden.

A.4.3 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?
Sie haben im Familien-Insassen-Unfall-Schutz Versicherungsschutz in
den geographischen Grenzen Europas sowie den außereuropäischen
Gebieten der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union. Wir können mit
Ihnen sowohl Erweiterungen als auch Einschränkungen des Geltungsbe-
reichs vereinbaren.

A.4.4 Welche Leistungen umfasst der Familien-Insassen-Unfall-
Schutz?
Ihrem Versicherungsschein können Sie entnehmen, welche der nach-
stehenden Leistungen mit welchen Versicherungssummen vereinbart
sind.

A.4.5 Leistung bei Invalidität 

Voraussetzungen
A.4.5.1 Invalidität liegt vor, wenn 
– die versicherte Person durch den Unfall auf Dauer in ihrer körperlichen

oder geistigen Leistungsfähigkeit beeinträchtigt ist,

– die Invalidität innerhalb eines Jahres nach dem Unfall eingetreten ist
und

– die Invalidität innerhalb von 15 Monaten nach dem Unfall ärztlich fest-
gestellt und von Ihnen bei uns geltend gemacht worden ist.

Kein Anspruch auf Invaliditätsleistung besteht, wenn die versicherte
Person unfallbedingt innerhalb eines Jahres nach dem Unfall stirbt.

Art der Leistung
A.4.5.2 Die Invaliditätsleistung zahlen wir als Kapitalbetrag.

Berechnung der Leistung
A.4.5.3 Grundlage für die Berechnung der Leistung sind die Versiche-
rungssumme und der Grad der unfallbedingten Invalidität.
a) Bei Verlust oder völliger Funktionsunfähigkeit eines der nachstehend

genannten Körperteile und Sinnesorgane gelten ausschließlich die
folgenden Invaliditätsgrade:

Arm 70 %
Arm bis oberhalb des Ellenbogengelenks 65 %
Arm unterhalb des Ellenbogengelenks 60 %
Hand) 55 %
Daumen 20 %
Zeigefinger 10 %
anderer Finger 5 %
Bein über der Mitte des Oberschenkels 70 %
Bein bis zur Mitte des Oberschenkels 60 %
Bein bis unterhalb des Knies 50 %
Bein bis zur Mitte des Unterschenkels 45 %
Fuß 40 %
große Zehe 5 %
andere Zehe 2 %
Auge 50 %
Gehör auf einem Ohr 30 %
Geruchssinn 10 %
Geschmackssinn 5 %

Bei Teilverlust oder teilweiser Funktionsbeeinträchtigung gilt der ent-
sprechende Teil des jeweiligen Prozentsatzes.

b) Für andere Körperteile und Sinnesorgane bemisst sich der Invalidi-
tätsgrad danach, inwieweit die normale körperliche oder geistige
Leistungsfähigkeit insgesamt beeinträchtigt ist. Dabei sind aus-
schließlich medizinische Gesichtspunkte zu berücksichtigen.

c) Waren betroffene Körperteile oder Sinnesorgane oder deren Funk-
tionen bereits vor dem Unfall dauernd beeinträchtigt, wird der Invali-
ditätsgrad um die Vorinvalidität gemindert. Diese ist nach a und b zu
bemessen.

d) Sind mehrere Körperteile oder Sinnesorgane durch den Unfall be-
einträchtigt, werden die nach a) bis c) ermittelten Invaliditätsgrade
zusammengerechnet. Mehr als 100 % werden jedoch nicht berück-
sichtigt.

e) Stirbt die versicherte Person aus unfallfremder Ursache innerhalb
eines Jahres nach dem Unfall oder, gleichgültig aus welcher Ursa-
che, später als ein Jahr nach dem Unfall, und war ein Anspruch auf
Invaliditätsleistung entstanden, leisten wir nach dem Invaliditäts-
grad, mit dem auf Grund der ärztlichen Befunde zu rechnen gewe-
sen wäre.

A.4.6 Leistung bei Tod

Voraussetzung 
A.4.6.1 Voraussetzung für die Todesfallleistung ist, dass die versicherte
Person infolge des Unfalls innerhalb eines Jahres gestorben ist.

Höhe der Leistung
A.4.6.2 Wir zahlen die für den Todesfall versicherte Summe.

A.4.7 Welche Auswirkungen haben vor dem Unfall bestehende
Krankheiten oder Gebrechen?
A.4.7.1 Wir leisten nur für Unfallfolgen. Haben Krankheiten oder Gebre-
chen bei der durch ein Unfallereignis verursachten Gesundheitsschädi-
gung oder deren Folgen mitgewirkt, mindert sich entsprechend dem An-
teil der Krankheit oder des Gebrechens
– im Falle einer Invalidität der Prozentsatz des Invaliditätsgrads,
– im Todesfall sowie in allen anderen Fällen die Leistung.

A.4.7.2 Beträgt der Mitwirkungsanteil weniger als 25 %, unterbleibt die
Minderung.
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A.4.8 Fälligkeit unserer Zahlung, Abtretung

Prüfung Ihres Anspruchs
A.4.8.1 Wir sind verpflichtet, innerhalb eines Monats – beim Invaliditäts-
anspruch innerhalb von drei Monaten – zu erklären, ob und in welcher
Höhe wir einen Anspruch anerkennen. Die Fristen beginnen mit dem Zu-
gang folgender Unterlagen:
– Nachweis des Unfallhergangs und der Unfallfolgen, 
– beim Invaliditätsanspruch zusätzlich der Nachweis über den Abschluss
des Heilverfahrens, soweit er für die Bemessung der Invalidität notwendig
ist.

A.4.8.2 Die ärztlichen Gebühren, die Ihnen zur Begründung des Leis-
tungsanspruchs entstehen, übernehmen wir bei Invalidität bis zu 1 ‰ der
versicherten Summe.

Fälligkeit der Leistung
A.4.8.3 Erkennen wir den Anspruch an oder haben wir uns mit Ihnen über
Grund und Höhe geeinigt, zahlen wir  innerhalb von zwei Wochen.

Vorschüsse
A.4.8.4 Steht die Leistungspflicht zunächst nur dem Grunde nach fest,
zahlen wir auf Ihren Wunsch angemessene Vorschüsse.

A.4.8.5 Vor Abschluss des Heilverfahrens kann eine Invaliditätsleistung
innerhalb eines Jahres nach dem Unfall nur bis zur Höhe einer vereinbar-
ten Todesfallsumme beansprucht werden.

Neubemessung des Grades der Invalidität
A.4.8.6 Sie und wir sind berechtigt, den Grad der Invalidität jährlich, längs-
tens bis zu drei Jahren nach dem Unfall, erneut ärztlich bemessen zu las-
sen. Dieses Recht muss
– von uns zusammen mit unserer Erklärung über die Anerkennung un-

serer Leistungspflicht nach A.4.9.1, 
– von Ihnen innerhalb eines Monats ab Zugang dieser Erklärung
ausgeübt werden.
Ergibt die endgültige Bemessung eine höhere Invaliditätsleistung, als wir
bereits erbracht haben, ist der Mehrbetrag mit 5 Prozent jährlich zu ver-
zinsen

Leistung für eine mitversicherte Person
A.4.8.7 Sie können die Auszahlung der auf eine mitversicherte Person
entfallenden Versicherungssumme an sich nur mit deren Zustimmung ver-
langen.

Abtretung
A.4.8.8 Ihren Anspruch auf die Leistung können Sie vor der endgültigen
Feststellung ohne unsere ausdrückliche Genehmigung weder abtreten
noch verpfänden.

A.4.9 Was ist nicht versichert?

Straftat
A.4.9.1 Kein Versicherungsschutz besteht bei Unfällen, die der versi-
cherten Person dadurch zustoßen, dass sie vorsätzlich eine Straftat be-
geht oder versucht.

Geistes- oder Bewusstseinsstörungen / Trunkenheit 
A.4.9.2 Kein Versicherungsschutz besteht bei Unfällen der versicherten Per-
son durch Geistes- oder Bewusstseinsstörungen, auch soweit diese auf Trun-
kenheit beruhen, sowie durch Schlaganfälle, epileptische Anfälle oder ande-
re Krampfanfälle, die den ganzen Körper der versicherten Person ergreifen.
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die Störungen oder Anfälle
durch ein Schadenereignis verursacht wurden, das unter diesen Vertrag
oder unter eine für das Vorfahrzeug bestehende Kfz-Unfallversicherung fällt.

Fahrtveranstaltungen
A.4.9.3 Kein Versicherungsschutz besteht bei Unfällen, die sich bei der
Beteiligung an Fahrtveranstaltungen ereignen, bei denen es auf Erzielung
einer Höchstgeschwindigkeit ankommt. Dies gilt auch für dazugehörige
Übungsfahrten. Darüber hinaus besteht kein Versicherungsschutz für jeg-
liche Fahrten auf Motorsport-Rennstrecken, auch wenn es nicht auf die
Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt (z.B. Gleichmäßigkeits-
fahrten, Touristenfahrten). Versicherungsschutz besteht jedoch für Fahr-
sicherheitstrainings.

Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen, Maßnahmen der
Staatsgewalt
A.4.9.4 Kein Versicherungsschutz besteht bei Unfällen, die durch Erdbe-
ben, Kriegsereignisse, innere Unruhen, Aufruhr oder Maßnahmen der
Staatsgewalt unmittelbar oder mittelbar verursacht werden.

Kernenergie
A.4.9.5 Kein Versicherungsschutz besteht bei Schäden durch Kernenergie.

Bandscheiben, innere Blutungen
A.4.9.6 Kein Versicherungsschutz besteht bei Schäden an Bandscheiben
sowie bei Blutungen aus inneren Organen und Gehirnblutungen. Versi-
cherungsschutz besteht jedoch, wenn überwiegende Ursache ein unter
diesen Vertrag fallendes Unfallereignis ist.

Infektionen
A.4.9.7 Kein Versicherungsschutz besteht bei Infektionen. Bei Wund-
starrkrampf und Tollwut besteht  jedoch Versicherungsschutz, wenn die
Krankheitserreger durch ein versichertes Unfallereignis sofort oder später
in den Körper gelangen. Bei anderen Infektionen besteht Versicherungs-
schutz, wenn die Krankheitserreger durch ein versichertes Unfallereignis,
das nicht nur geringfügige Haut- oder Schleimhautverletzungen verur-
sacht, sofort oder später in den Körper gelangen. Bei Infektionen, die
durch Heilmaßnahmen verursacht sind, besteht Versicherungsschutz,
wenn die Heilmaßnahmen durch ein unter diesen Vertrag fallendes Unfall-
ereignis veranlasst waren.

Psychische Reaktionen
A.4.9.8 Kein Versicherungsschutz besteht bei krankhaften Störungen in-
folge psychischer Reaktionen, auch wenn diese durch einen Unfall verur-
sacht wurden.

Bauch- und Unterleibsbrüche
A.4.9.9 Kein Versicherungsschutz besteht bei Bauch- oder Unterleibs-
brüchen. Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn sie durch eine unter
diesen Vertrag fallende gewaltsame, von außen kommende Einwirkung
entstanden sind.

A.5 Kfz-Umweltschadenversicherung – für öffentlich-rechtliche
Ansprüche nach dem Umweltschadensgesetz

A.5.1 Was ist versichert?

Sie haben mit Ihrem Pkw die Umwelt geschädigt
A.5.1.1 Wir stellen Sie von öffentlich-rechtlichen Ansprüchen zur Sanie-
rung von Umweltschäden nach dem Umweltschadensgesetz (USchadG)
frei, die durch einen Unfall, eine Panne oder eine plötzliche und unfallarti-
ge Störung des bestimmungsgemäßen Gebrauchs des Pkw (Betriebs-
störung) verursacht worden sind.
Ausgenommen vom Versicherungsschutz sind Ansprüche, die auch ohne
Bestehen des Umweltschadensgesetzes bereits aufgrund gesetzlicher
Haftpflichtbestimmungen des Privatrechts gegen Sie geltend gemacht
werden können.
Hinweis: Diese Ansprüche sind im Allgemeinen über die Kfz-Haftpflicht-
versicherung gedeckt.

Begründete und unbegründete Ansprüche
A.5.1.2 Sind die Ansprüche nach dem Umweltschadensgesetz begrün-
det, leisten wir Ersatz in Geld.

A.5.1.3 Sind die Ansprüche nach dem Umweltschadensgesetz unbe-
gründet, wehren wir diese auf unsere Kosten ab. Dies gilt auch, soweit die
Ansprüche der Höhe nach unbegründet sind.

Regulierungsvollmacht
A.5.1.4 Wir sind bevollmächtigt, alle uns zur Abwicklung des Schadens
oder der Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme durch die Behörde
oder einem sonstigen Dritten zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im
Rahmen pflichtgemäßen Ermessens abzugeben.
Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Verwaltungsverfahren
oder Rechtsstreit gegen Sie, so sind wir zur Verfahrens- oder Prozess-
führung bevollmächtigt. Wir führen das Verwaltungsverfahren oder den
Rechtsstreit in Ihrem Namen auf unsere Kosten.

A.5.2 Wer ist versichert?
Abschnitt A.1.2 gilt entsprechend.

A.5.3 Versicherungssumme und Höchstzahlung
Die Höhe der für einen Umweltschaden vereinbarten Versicherungssum-
me und die Höchstleistung für die in einem Versicherungsjahr angefalle-
nen Schadenereignisse können Sie dem Versicherungsvertrag entneh-
men.

A.5.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?
Geltungsbereich
Versicherungsschutz gemäß A.5.1 besteht außerhalb des Anwendungs-
bereichs des Umweltschadensgesetzes auch in den Ländern des Euro-
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päischen Wirtschaftsraums (EWR), soweit die EU-Umwelthaftungsricht-
linie (2004/35/EG) gilt oder sinngemäße Anwendung findet. Versiche-
rungsschutz nach den jeweiligen nationalen Gesetzen besteht nur, soweit
diese Ansprüche den Umfang der EU-Richtlinie nicht überschreiten.

A.5.5 Was ist nicht versichert?

Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit
A.5.5.1 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie vorsätz-
lich herbeiführen. Bei grob fahrlässiger Herbeiführung des Schadens sind
wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens
entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

Unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Umwelt-
schäden
A.5.5.2 Nicht versichert sind Schäden, die durch betriebsbedingt unver-
meidbare, notwendige oder in Kauf genommene Einwirkungen auf die
Umwelt entstehen.

Ausbringungsschäden
A.5.5.3 Nicht versichert sind Schäden, die durch Lieferung, Verwendung
oder Freisetzung von Klärschlamm, Jauche, Gülle, festem Stalldung,
Pflanzenschutz-, Dünge- oder Schädlingsbekämpfungsmittel entstehen,
es sei denn, dass diese Stoffe durch plötzliche und unfallartige Ereignisse
bestimmungswidrig und unbeabsichtigt in die Umwelt gelangen, diese
Stoffe durch Niederschläge plötzlich abgeschwemmt werden oder in an-
dere Grundstücke abdriften.

Bewusste Verstöße gegen Regelungen, die dem Umweltschutz
dienen
A.5.5.4 Nicht versichert sind Schäden, die durch bewusste Verstöße ge-
gen Gesetze, Verordnungen oder an Sie gerichtete behördliche Anord-
nungen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, entstehen.

Vertragliche Ansprüche
A.5.5.5 Nicht versichert sind Ansprüche, die aufgrund vertraglicher Ver-
einbarung oder Zusage über Ihre gesetzliche Verpflichtung hinausgehen.

Fahrtveranstaltungen
A.5.5.6 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei der Be-
teiligung an Fahrtveranstaltungen entstehen, bei denen es auf die Erzie-
lung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt. Dies gilt auch für dazugehö-
rige Übungsfahrten. Darüber hinaus besteht kein Versicherungsschutz für
jegliche Fahrten auf Motorsport-Rennstrecken, auch wenn es nicht auf
Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt (z.B. bei Gleichmäßig-
keitsfahrten, Touristenfahrten). Versicherungsschutz besteht jedoch für
Fahrsicherheitstrainings.

Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen, Maßnahmen der
Staatsgewalt
A.5.5.7 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die durch Erd-
beben, Kriegsereignisse, innere Unruhen oder Maßnahme der Staats-
gewalt unmittelbar oder mittelbar verursacht werden.

Schäden durch Kernenergie
A.5.5.8 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kernener-
gie.

B Beginn des Vertrags und vorläufiger Versicherungsschutz
Der Versicherungsvertrag kommt dadurch zustande, dass wir Ihren An-
trag annehmen. Regelmäßig geschieht dies durch Zugang des Versiche-
rungsscheins.

B.1 Wann beginnt der Versicherungsschutz?
Der Versicherungsschutz beginnt erst zu dem in Ihrem Versicherungs-
schein genannten Zeitpunkt. Wann Sie den ersten oder einmaligen Bei-
trag zahlen müssen, richtet sich nach den Bestimmungen in C.1.1. Zahlen
Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, richten sich die
Folgen nach C.1.2 und C.1.3.

B.2 Vorläufiger Versicherungsschutz
Bevor der Beitrag gezahlt ist, haben Sie nach folgenden Bestimmungen
vorläufigen Versicherungsschutz:

Kfz-Haftpflicht- und Umweltschadenversicherung, Autoschutzbrief
B.2.1 Händigen wir Ihnen die Versicherungsbestätigung aus oder nen-
nen wir Ihnen bei elektronischer Versicherungsbestätigung die Versi-
cherungsbestätigungs-Nummer, haben Sie in der Kfz-Haftpflicht- und
Umweltschadenversicherung und beim Autoschutzbrief – soweit nicht ab-
bedungen – vorläufigen Versicherungsschutz zu dem vereinbarten Zeit-
punkt, spätestens ab dem Tag, an dem der Pkw unter Verwendung der

Versicherungsbestätigung zugelassen wird. Ist der Pkw bereits auf Sie
zugelassen, beginnt der vorläufige Versicherungsschutz ab dem verein-
barten Zeitpunkt.

Kasko- und Familien-Insassen-Unfall-Schutz
B.2.2 In der Kasko-Versicherung und dem Familien-Insassen-Unfall-
Schutz haben Sie vorläufigen Versicherungsschutz nur, wenn wir dies
ausdrücklich zugesagt haben. Der Versicherungsschutz beginnt zum ver-
einbarten Zeitpunkt.

Übergang des vorläufigen in den endgültigen Versicherungsschutz
B.2.3 Sobald Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nach C.1 gezahlt
haben, geht der vorläufige in den endgültigen Versicherungsschutz über.

Rückwirkender Wegfall des vorläufigen Versicherungsschutzes
B.2.4 Der vorläufige Versicherungsschutz entfällt rückwirkend, wenn wir
Ihren Antrag unverändert angenommen haben und Sie den im Versiche-
rungsschein genannten ersten oder einmaligen Beitrag nicht unverzüglich
nach Ablauf von zwei Wochen nach dem in C.1 genannten Fälligkeitszeit-
punkt gezahlt haben. Sie haben dann von Anfang an keinen Versiche-
rungsschutz; dies gilt nur, wenn Sie die nicht rechtzeitige Zahlung zu ver-
treten haben.

Kündigung des vorläufigen Versicherungsschutzes 
B.2.5 Sie und wir sind berechtigt, den vorläufigen Versicherungsschutz
jederzeit zu kündigen. Unsere Kündigung wird erst nach Ablauf von zwei
Wochen ab Zugang der Kündigung bei Ihnen wirksam.

Beendigung des vorläufigen Versicherungsschutzes durch Widerruf
B.2.6 Widerrufen Sie den Versicherungsvertrag nach § 8 Versicherungs-
vertragsgesetz, endet der vorläufige Versicherungsschutz mit dem Zu-
gang Ihrer Widerrufserklärung bei uns.

Beitrag für vorläufigen Versicherungsschutz
B.2.7 Für den Zeitraum des vorläufigen Versicherungsschutzes haben
wir Anspruch auf einen der Laufzeit entsprechenden Teil des Beitrags.

C Beitragszahlung 

C.1 Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags

Rechtzeitige Zahlung
C.1.1 Den ersten oder einmaligen Beitrag müssen Sie – unabhängig von
dem Bestehen eines Widerrufsrechts – unverzüglich nach Zugang des
Versicherungsscheins zahlen, jedoch nicht vor dem vereinbarten und im
Versicherungsschein angegeben Versicherungsbeginn. Wir können die
Aushändigung der Versicherungsbestätigung von der Zahlung des ersten
Beitrags abhängig machen.

Nicht rechtzeitige Zahlung
C.1.2 Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig,
haben Sie von Anfang an keinen Versicherungsschutz, es sei denn, Sie
haben die Nichtzahlung nicht zu vertreten. Zahlen Sie nachträglich, be-
ginnt der Versicherungsschutz erst ab der Zahlung.

C.1.3 Außerdem können wir vom Vertrag zurücktreten, solange der Bei-
trag nicht gezahlt ist. Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn Sie die Nicht-
zahlung nicht zu vertreten haben. Nach dem Rücktritt können wir von Ih-
nen eine Geschäftsgebühr verlangen. Diese beträgt entsprechend der
Dauer des Versicherungsverhältnisses
– bis zu einem Monat 15 Prozent des Jahresbeitrags
– bis zu zwei Monaten 25 Prozent des Jahresbeitrags
– bis zu drei Monaten 30 Prozent des Jahresbeitrags
– bis zu vier Monaten 40 Prozent des Jahresbeitrags
jedoch höchstens 40 Prozent des Jahresbeitrags.

C.2 Zahlung des Folgebeitrags

Rechtzeitige Zahlung
C.2.1 Ein Folgebeitrag ist zu dem im Versicherungsschein oder in der
Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt fällig und zu zahlen.

Nicht rechtzeitige Zahlung
C.2.2 Zahlen Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig, fordern wir Sie auf,
den rückständigen Beitrag zuzüglich des Verzugsschadens (Kosten und Zin-
sen) innerhalb von zwei Wochen ab Zugang unserer Aufforderung zu zahlen.

C.2.3 Tritt ein Schadenereignis nach Ablauf der zweiwöchigen Zahlungs-
frist ein und sind zu diesem Zeitpunkt diese Beträge noch nicht bezahlt,
haben Sie keinen Versicherungsschutz. Wir bleiben jedoch zur Leistung
verpflichtet, wenn Sie die verspätete Zahlung nicht zu vertreten haben.
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C.2.4 Sind Sie mit der Zahlung dieser Beträge nach Ablauf der zweiwö-
chigen Zahlungsfrist noch in Verzug, können wir den Vertrag mit sofortiger
Wirkung kündigen. Unsere Kündigung wird unwirksam, wenn Sie den
rückständigen Folgebeitrag zuzüglich des Verzugsschadens innerhalb ei-
nes Monats ab Zugang der Kündigung zahlen. Haben wir die Kündigung
zusammen mit der Mahnung ausgesprochen, wird die Kündigung unwirk-
sam, wenn Sie innerhalb eines Monats nach Ablauf der in der Mahnung
genannten Zahlungsfrist zahlen.
Für Schadenereignisse, die in der Zeit nach Ablauf der zweiwöchigen
Zahlungsfrist bis zu Ihrer Zahlung eintreten, haben Sie keinen Versiche-
rungsschutz. Versicherungsschutz besteht erst wieder für Schadenereig-
nisse nach Ihrer Zahlung.

C.3 Nicht rechtzeitige Zahlung bei Fahrzeugwechsel
Versichern Sie anstelle Ihres bisher bei uns versicherten Pkw ein anderes
Fahrzeug bei uns (Fahrzeugwechsel), wenden wir für den neuen Vertrag
bei nicht rechtzeitiger Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags die für
Sie günstigeren Regelungen zum Folgebeitrag nach C.2.2 bis C.2.4 an.
Außerdem berufen wir uns nicht auf den rückwirkenden Wegfall des vor-
läufigen Versicherungsschutzes nach B.2.4. Dafür müssen folgende Vor-
aussetzungen gegeben sein:
– Zwischen dem Ende der Versicherung des bisherigen Pkw und dem

Beginn der Versicherung des anderen Fahrzeugs sind nicht mehr als
sechs Monate vergangen,

– Fahrzeugart und Verwendungszweck der Fahrzeuge sind gleich.
Kündigen wir das Versicherungsverhältnis wegen Nichtzahlung, können
wir von Ihnen eine Geschäftsgebühr entsprechend C.1.3 verlangen.

C.4 Beitragspflicht bei Nachhaftung in der Kfz-Haftpflichtversiche-
rung
Bleiben wir in der Kfz-Haftpflichtversicherung aufgrund § 117 Abs. 2 Ver-
sicherungsvertragsgesetz gegenüber einem Dritten trotz Beendigung des
Versicherungsvertrages zur Leistung verpflichtet, haben wir Anspruch auf
den Beitrag für die Zeit dieser Verpflichtung. Unsere Rechte nach § 116
Abs. 1 Versicherungsvertragsgesetz bleiben unberührt. Außerdem gelten
anstelle der vereinbarten Versicherungssummen die in Deutschland gel-
tenden Mindestversicherungssummen.

C.5 Zahlungsperiode
Beiträge für Ihre Versicherung müssen Sie entsprechend der vereinbarten
Zahlungsperiode bezahlen. Die Zahlungsperiode ist die Versicherungs-
periode nach § 12 Versicherungsvertragsgesetz. Welche Zahlungsperio-
de Sie mit uns vereinbart haben, können Sie Ihrem Versicherungsschein
entnehmen.
Die Laufzeit des Vertrags, die sich von der Zahlungsperiode unterschei-
den kann, ist in Abschnitt G geregelt.

Monatliche Zahlung
C.5.1 Eine monatliche Zahlungsperiode ist nur möglich, wenn Sie uns
ermächtigen, die Beiträge im Rahmen des Lastschriftverfahrens von
Ihrem Konto bei einem deutschen Geldinstitut abzubuchen. Widerrufen
Sie Ihre Einzugsermächtigung oder kann ein Monatsbeitrag aus anderen
Gründen nicht abgebucht werden, wird der vierteljährliche Beitrag fällig.
Den Vertrag stellen wir entsprechend um.

Saisonkennzeichen
C.5.2 Für Pkw, die ein Saisonkennzeichen führen, gilt die jährliche Zah-
lungsperiode.

Autoschutzbrief
C.5.3 Den Beitrag für den fahrzeugbezogenen Autoschutzbrief erheben
wir mit dem Beitrag für die Kfz-Haftpflichtversicherung (KH-Plus).

Kurzzeitkennzeichen
C.5.4 Versichern Sie einen Pkw, der mit einem amtlich abgestempelten
Kurzzeitkennzeichen zur einmaligen Verwendung für eine Probe- oder
Überführungsfahrt bis zur Dauer von 5 Tagen zugelassen ist, berechnen
wir Ihnen einen Einmalbeitrag. Versichern Sie unmittelbar im Anschluss
an die Probe- oder Überführungsfahrt diesen Pkw mit einem ständigen
amtlichen Kennzeichen bei uns, beziehen wir den Vertrag für das Kurz-
zeitkennzeichen hinsichtlich der Dauer und der Tarifierung in den neu ab-
geschlossenen Vertrag mit ein.

C.6 Lastschriftverfahren
Haben wir mit Ihnen zur Einziehung des Beitrags das Lastschriftverfahren
vereinbart, müssen Sie zum  Zeitpunkt der Fälligkeit des Beitrags für eine
ausreichende Deckung auf Ihrem Konto sorgen. Können wir den Beitrag
aufgrund Ihres Widerspruchs oder aus anderen Gründen, die Sie zu ver-
treten haben,  nicht abbuchen, fordern wir Sie in Textform zur Zahlung des
ausstehenden Beitrags auf und nehmen den Vertrag aus dem Lastschrift-
verfahren. Bei monatlicher Zahlungsperiode stellen wir den Vertrag in die-

sem Fall auf vierteljährliche Zahlungsperiode  um. Durch Banken erhobe-
ne Bearbeitungsgebühren für erfolglose Einzugsversuche können wir Ih-
nen in Rechnung stellen. Sie sind verpflichtet, zukünftige Beiträge selbst
zu übermitteln.

D Welche Pflichten haben Sie beim Gebrauch des Pkw?

D.1 Bei allen Versicherungsarten

Vereinbarter Verwendungszweck
D.1.1 Der Pkw darf nur zu dem im Versicherungsschein angegebenen
Zweck verwendet werden; siehe Tabelle zur Begriffsbestimmung für Art
und Verwendung des Fahrzeugs.

Berechtigter Fahrer
D.1.2 Der Pkw darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht wer-
den. Berechtigter Fahrer ist, wer den Pkw mit Wissen und Willen des Ver-
fügungsberechtigten gebraucht. Außerdem dürfen Sie, der Halter oder der
Eigentümer des Pkw es nicht wissentlich ermöglichen, dass der Pkw von
einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird.

Fahren mit Fahrerlaubnis
D.1.3 Der Fahrer des Pkw darf den Pkw auf öffentlichen Wegen oder Plät-
zen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Außerdem dürfen
Sie, der Halter oder der Eigentümer den Pkw nicht von einem Fahrer be-
nutzen lassen, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat.

D.2 Zusätzlich in der Kfz-Haftpflichtversicherung

Alkohol und andere berauschende Mittel
D.2.1 Der Pkw darf nicht gefahren werden, wenn der Fahrer durch alko-
holische Getränke oder andere berauschende Mittel nicht in der Lage ist,
den Pkw sicher zu führen. Außerdem dürfen Sie, der Halter oder der Ei-
gentümer des Pkw diesen nicht von einem Fahrer fahren lassen, der
durch alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel nicht in der
Lage ist, den Pkw sicher zu führen.

Hinweis: Auch in der Kasko-, Autoschutzbrief-Versicherung und  beim Fa-
milien-Insassen-Unfall-Schutz besteht für solche Fahrten nach A.2.16.1,
A.3.9.1, A.4.9.2 kein oder eingeschränkter Versicherungsschutz.

Nicht genehmigte Rennen
D.2.2 Der Pkw darf nicht zu Fahrtveranstaltungen und den dazugehörigen
Übungsfahrten  verwendet werden, bei denen es auf Erzielung einer
Höchstgeschwindigkeit ankommt und die behördlich nicht genehmigt sind.
Hinweis: Behördlich genehmigte kraftfahrt-sportliche Veranstaltungen
sind vom Versicherungsschutz gemäß A.1.5.2 ausgeschlossen. Auch in
der Kasko-, Autoschutzbrief-Versicherung und im Familien-Insassen-
Unfall-Schutz besteht für Fahrten, bei denen es auf die Erzielung einer
Höchstgeschwindigkeit ankommt, nach A.2.16.2, A.3.9.2, A.4.9.3 kein
Versicherungsschutz.

D.3 Welche Folgen hat eine Verletzung dieser Pflichten?

Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung
D.3.1 Verletzen Sie vorsätzlich eine Ihrer in D.1 und D.2 geregelten
Pflichten, haben Sie keinen Versicherungsschutz. Verletzen Sie Ihre
Pflichten grob fahrlässig, sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der
Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Wei-
sen Sie nach, dass Sie die Pflicht nicht grob fahrlässig verletzt haben,
bleibt der Versicherungsschutz bestehen.
Bei einer Verletzung der Pflicht aus D.2.1 Satz 2 sind wir Ihnen, dem Halter
oder dem Eigentümer gegenüber nicht von der Leistungspflicht befreit, so-
weit Sie, der Halter oder Eigentümer als Fahrzeuginsasse, der das Fahr-
zeug nicht geführt hat, einen Personenschaden erlitten haben.

D.3.2 Abweichend von D.3.1 sind wir zur Leistung verpflichtet, soweit die
Pflichtverletzung weder für den Eintritt des Versicherungsfalls noch für
den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich ist. Dies gilt nicht, wenn
Sie die Pflicht arglistig verletzen.

Beschränkung der Leistungsfreiheit in der Kfz-Haftpflichtversiche-
rung
D.3.3 In der Kfz-Haftpflichtversicherung ist die sich aus D.3.1 ergebende
Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung Ihnen und den mitversicherten
Personen gegenüber auf den Betrag von höchstens je 5 000 Euro be-
schränkt. Außerdem gelten anstelle der vereinbarten Versicherungssum-
men die in Deutschland geltenden Mindestversicherungssummen.
Satz 1 und 2 gelten entsprechend, wenn wir wegen einer von Ihnen vor-
genommenen Gefahrerhöhung (§§ 23, 26 Versicherungsvertragsgesetz)
vollständig oder teilweise leistungsfrei sind.
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D.3.4 Gegenüber einem Fahrer, der den Pkw durch eine vorsätzlich be-
gangene Straftat erlangt, sind wir vollständig von der Verpflichtung zur
Leistung frei.

E Welche Pflichten haben Sie im Schadenfall?

E.1 Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung,
Familien-Insassen-Unfall-Schutz, Autoschutzbrief

Anzeigepflicht
E.1.1 Sie sind verpflichtet, uns jedes Schadenereignis, das zu einer Leis-
tung durch uns führen kann, innerhalb einer Woche anzuzeigen.
Haben Sie den Versicherungsfall unverzüglich bei unserer Unfall- und
Pannennotrufzentrale gemeldet, so gilt dies für die gesamte Kraftfahrtver-
sicherung.

E.1.2 Ermittelt die Polizei, die Staatsanwaltschaft oder eine andere Be-
hörde im Zusammenhang mit dem Schadenereignis, sind Sie verpflichtet,
uns dies und den Fortgang des Verfahrens (z.B. Strafbefehl, Bußgeldbe-
scheid) unverzüglich anzuzeigen, auch wenn Sie uns das Schadenereig-
nis bereits gemeldet haben.

Aufklärungspflicht
E.1.3 Sie sind verpflichtet, alles zu tun, was der Aufklärung des Schaden-
ereignisses dienen kann. Dies bedeutet insbesondere, dass Sie unsere
Fragen zu den Umständen des Schadenereignisses wahrheitsgemäß,
vollständig und, sofern dies von uns verlangt wird, schriftlich beantworten
müssen und den Unfallort nicht verlassen dürfen, ohne die erforderlichen
Feststellungen zu ermöglichen.
Sie haben unsere für die Aufklärung des Schadenereignisses erforder-
lichen Weisungen zu befolgen.

Schadenminderungspflicht
E.1.4 Sie sind verpflichtet, bei Eintritt des Schadenereignisses nach
Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen.
Sie haben hierbei unsere Weisungen, soweit für Sie zumutbar, zu befol-
gen.

E.2 Umweltschadenversicherung

Anzeige-, Aufklärungs- und Schadenminderungspflichten
E.2.1 Sie sind verpflichtet, uns jedes Schadenereignis, das zu einer Leis-
tung nach dem USchadG führen könnte – soweit zumutbar – sofort anzu-
zeigen, auch wenn noch keine Sanierungs- oder Kostentragungsansprü-
che erhoben worden sind.

E.2.2 Ferner sind Sie verpflichtet, uns jeweils unverzüglich und umfas-
send zu informieren über
– die Ihnen gemäß § 4 USchadG obliegende Information an die zustän-

dige Behörde,
– behördliches Tätigwerden wegen der Vermeidung oder Sanierung ei-

nes Umweltschadens Ihnen gegenüber,
– die Erhebung von Ansprüchen auf Ersatz der einem Dritten entstande-

nen Aufwendungen zur Vermeidung, Begrenzung oder Sanierung
eines Umweltschadens,

– den Erlass eines Mahnbescheids,
– eine gerichtliche Streitverkündung, die Einleitung eines staatsanwalt-

lichen, behördlichen oder gerichtlichen Verfahrens.

E.2.3 Sie müssen nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung
des Schadens sorgen. Unsere Weisungen sind zu befolgen, soweit es
für Sie zumutbar ist. Sie haben uns ausführliche und wahrheitsgemäße
Schadenberichte zu erstatten und uns bei der Ermittlung und Regulierung
des Schadens zu unterstützen. Alle Umstände, die nach unserer Ansicht
für die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen Sie uns mitteilen
sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke übersenden.

E.2.4 Maßnahmen und Pflichten im Zusammenhang mit Umweltschäden
sind unverzüglich mit uns abzustimmen.

E.2.5 Gegen einen Mahnbescheid oder einen Verwaltungsakt im Zu-
sammenhang mit Umweltschäden müssen Sie fristgemäß Widerspruch
oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung
durch uns bedarf es nicht.

E.2.6 Im Widerspruchsverfahren oder einem gerichtlichen Verfahren
wegen eines Umweltschadens haben Sie uns die Führung des Verfahrens
zu überlassen. Im Falle des gerichtlichen Verfahrens beauftragen wir
einen Rechtsanwalt in Ihrem Namen. Sie müssen dem Rechtsanwalt Voll-
macht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die angeforderten
Unterlagen zur Verfügung stellen.

E.3 Zusätzlich in der Kfz-Haftpflichtversicherung 

Bei außergerichtlich geltend gemachten Ansprüchen
E.3.1 Werden gegen Sie Ansprüche geltend gemacht, sind Sie verpflich-
tet, uns dies innerhalb einer Woche nach der Erhebung des Anspruchs
anzuzeigen.

Anzeige von Kleinschäden
E.3.2 Wenn Sie einen Sachschaden, der voraussichtlich nicht mehr als
500 Euro beträgt, selbst regulieren oder regulieren wollen, müssen Sie
uns den Schadenfall erst anzeigen, wenn Ihnen die Selbstregulierung
nicht gelingt.

E.3.3 Gelingt es Ihnen nicht, den Schaden im Rahmen von E.3.2 selbst
zu regulieren, oder ist uns hinsichtlich des versicherten Pkw bzw. Ersatz-
fahrzeugs im gleichen Kalenderjahr ein weiterer Schaden zur Regulierung
gemeldet worden, so können Sie uns bis zum Ende des Kalenderjahres
den nach E.3.2 nicht gemeldeten Schaden nachträglich anzeigen. Schä-
den, die sich im Dezember ereignen, können Sie bis zum 31. Januar des
folgenden Jahres nachmelden.

Bei gerichtlich geltend gemachten Ansprüchen
E.3.4 Wird ein Anspruch gegen Sie gerichtlich geltend gemacht (z.B. Kla-
ge,  Mahnbescheid), haben Sie uns dies unverzüglich anzuzeigen.

E.3.5 Sie haben uns die Führung des Rechtsstreits zu überlassen. Wir
sind berechtigt, auch in Ihrem Namen einen Rechtsanwalt zu beauftra-
gen, dem Sie Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und
angeforderte Unterlagen zur Verfügung stellen müssen.

Bei drohendem Fristablauf
E.3.6 Wenn Ihnen bis spätestens zwei Tage vor Fristablauf keine Wei-
sung von uns vorliegt, müssen Sie gegen einen Mahnbescheid, eine Kla-
ge oder einen Bescheid einer Behörde fristgerecht den erforderlichen
Rechtsbehelf einlegen.

E.4 Zusätzlich in der Kaskoversicherung

Anzeige des Versicherungsfalls bei Entwendung des Pkw
E.4.1 Bei Entwendung des Pkw oder mitversicherter Teile sind Sie
abweichend von E.1.1 verpflichtet, uns dies unverzüglich in Schriftform
anzuzeigen. Ihre Schadenanzeige muss von Ihnen unterschrieben sein.

Einholen unserer Weisung 
E.4.2 Vor Beginn der Verwertung oder der Reparatur des Pkw haben Sie
unsere Weisungen einzuholen, soweit die Umstände dies gestatten, und
diese zu befolgen, soweit Ihnen dies zumutbar ist. Dies gilt auch für mit-
versicherte Teile.

Anzeige bei der Polizei
E.4.3 Übersteigt ein Entwendungs-, Brand- oder Wildschaden den Be-
trag von 500 Euro, sind Sie verpflichtet, das Schadenereignis der Polizei
unverzüglich anzuzeigen.

E.5 Zusätzlich beim Autoschutzbrief

Einholen unserer Weisung
E.5.1 Vor Inanspruchnahme einer unserer Leistungen haben Sie unsere
Weisungen einzuholen, soweit die Umstände dies gestatten, und zu be-
folgen, soweit Ihnen dies zumutbar ist.

Untersuchung, Belege, ärztliche Schweigepflicht
E.5.2 Sie haben uns jede zumutbare Untersuchung über die Ursache
und Höhe des Schadens und über den Umfang unserer Leistungspflicht
zu gestatten, Originalbelege zum Nachweis der Schadenhöhe vorzulegen
und die behandelnden Ärzte im Rahmen von § 213 Versicherungsver-
tragsgesetz von der Schweigepflicht zu entbinden.

E.6 Zusätzlich im Familien-Insassen-Unfall-Schutz 

Anzeige des Todesfalls innerhalb 48 Stunden 
E.6.1 Hat der Unfall den Tod einer versicherten Person zur Folge, müs-
sen die aus dem Versicherungsvertrag Begünstigten uns dies innerhalb
von 48 Stunden melden, auch wenn der Unfall schon angezeigt ist. Uns
ist das Recht zu verschaffen, eine Obduktion durch einen von uns beauf-
tragten Arzt vornehmen zu lassen.

Ärztliche Untersuchung, Gutachten, Entbindung von der Schweige-
pflicht
E.6.2 Nach einem Unfall sind Sie verpflichtet, 
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a) unverzüglich einen Arzt hinzuzuziehen, 
b) den ärztlichen Anordnungen nachzukommen,
c) die Unfallfolgen möglichst zu mindern, 
d) darauf hinzuwirken, dass von uns angeforderte Berichte und Gut-

achten alsbald erstellt werden,
e) sich von einem von uns beauftragten Arzt untersuchen zu lassen,

wobei wir die notwendigen Kosten, einschließlich eines Ihnen ent-
stehenden Verdienstausfalls, tragen,

f) Ärzte, die Sie – auch aus anderen Anlässen – behandelt oder unter-
sucht haben, andere Versicherer, Versicherungsträger und Behör-
den von der Schweigepflicht zu entbinden und zu ermächtigen, uns
alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

Frist zur Feststellung und Geltendmachung der Invalidität
E.6.3 Beachten Sie auch die 15-Monatsfrist für die Feststellung und Gel-
tendmachung der Invalidität nach A.4.5.1.

E.7 Welche Folgen hat eine Verletzung dieser Pflichten?

Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung
E.7.1 Verletzen Sie vorsätzlich eine Ihrer in E.1 bis E.6 geregelten Pflich-
ten, haben Sie keinen Versicherungsschutz. Verletzen Sie Ihre Pflichten
grob fahrlässig, sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwe-
re Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weisen Sie
nach, dass Sie die Pflicht nicht grob fahrlässig verletzt haben, bleibt der
Versicherungsschutz bestehen.

E.7.2 Abweichend von E.7.1 sind wir zur Leistung verpflichtet, soweit Sie
nachweisen, dass die Pflichtverletzung weder für die Feststellung des
Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang unserer
Leistungspflicht ursächlich war. Dies gilt nicht, wenn Sie die Pflicht arglis-
tig verletzen.

Beschränkung der Leistungsfreiheit in der Kfz-Haftpflichtversiche-
rung
E.7.3 In der Kfz-Haftpflichtversicherung ist die sich aus E.7.1 ergebende
Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung Ihnen und den mitversicherten
Personen gegenüber auf den Betrag von höchstens je 2 500 Euro be-
schränkt.

E.7.4 Haben Sie die Aufklärungs- oder Schadenminderungspflicht nach
E.1.3 und E.1.4 vorsätzlich und in besonders schwerwiegender Weise
verletzt (insbesondere bei unerlaubtem Entfernen vom Unfallort, unter-
lassener Hilfeleistung, bewusst wahrheitswidrigen Angaben uns gegen-
über), erweitert sich die Leistungsfreiheit auf einen Betrag von höchstens
je 5 000 Euro.

Vollständige Leistungsfreiheit in der Kfz-Haftpflichtversicherung
E.7.5 Verletzen Sie Ihre Pflichten in der Absicht, sich oder einem ande-
ren dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, sind
wir von unserer Leistungspflicht hinsichtlich des erlangten Vermögens-
vorteils vollständig frei.

Besonderheiten in der Kfz-Haftpflicht- und Umweltschaden-
versicherung bei Rechtsstreitigkeiten
E.7.6 Verletzen Sie vorsätzlich in der Kfz-Haftpflichtversicherung Ihre An-
zeigepflicht nach E.3.1 oder E.3.4 oder Ihre Pflicht nach E.3.5, uns die
Führung eines Rechtsstreits zu überlassen, oder in der Umweltschaden-
versicherung Ihre Informationspflicht nach E.2.2 oder Ihre Pflichten nach
E.2.5 oder E.2.6 und führt dies zu einer rechtskräftigen Entscheidung, die
über den Umfang der nach Sach- und Rechtslage geschuldeten Entschä-
digung erheblich hinausgeht, sind wir außerdem von unserer Leistungs-
pflicht hinsichtlich des von uns zu zahlenden Mehrbetrags vollständig frei.
Bei grob fahrlässiger Verletzung dieser Pflichten sind wir berechtigt, un-
sere Leistung hinsichtlich dieses Mehrbetrags in einem der Schwere Ihres
Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

Mindestversicherungssummen
E.7.7 Verletzen Sie in der Kfz-Haftpflichtversicherung Ihre Pflichten nach
E.1 und E.3 gelten anstelle der vereinbarten Versicherungssummen die in
Deutschland geltenden Mindestversicherungssummen.

F Rechte und Pflichten der mitversicherten Personen

Pflichten mitversicherter Personen
F.1 Für mitversicherte Personen finden die Regelungen zu Ihren Pflich-
ten sinngemäße Anwendung.

Ausübung der Rechte
F.2 Die Ausübung der Rechte der mitversicherten Personen aus dem Ver-
sicherungsvertrag steht nur Ihnen zu, soweit nichts anderes geregelt ist.

Andere Regelungen sind z.B. das Geltendmachen von Ansprüchen in der
Kfz-Haftpflichtversicherung nach A.1.2.

Auswirkungen einer Pflichtverletzung auf mitversicherte Personen
F.3 Sind wir Ihnen gegenüber von der Verpflichtung zur Leistung frei, so
gilt dies auch gegenüber allen mitversicherten Personen.
Eine Ausnahme hiervon gilt in der Kfz-Haftpflichtversicherung: Mitversi-
cherten Personen gegenüber können wir uns auf die Leistungsfreiheit nur
berufen, wenn die der Leistungsfreiheit zugrunde liegenden Umstände in
der Person des Mitversicherten vorliegen oder wenn diese Umstände der
mitversicherten Person bekannt oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht
bekannt waren. Sind wir zur Leistung verpflichtet, gelten anstelle der ver-
einbarten Versicherungssummen die in Deutschland geltenden gesetz-
lichen Mindestversicherungssummen. Entsprechendes gilt, wenn wir trotz
Beendigung des Versicherungsverhältnisses noch gegenüber dem ge-
schädigten Dritten Leistungen erbringen. Der Rückgriff gegen Sie bleibt
auch in diesen Ausnahmefällen bestehen.

G. Laufzeit und Kündigung des Vertrags, Veräußerung des Pkw,
Wagniswegfall

G.1 Wie lange läuft der Versicherungsvertrag?

Vertragsdauer
G.1.1 Die Laufzeit Ihres Vertrags ergibt sich aus Ihrem Versicherungsschein.

Automatische Verlängerung
G.1.2 Ist der Vertrag mit einer Laufzeit von einem Jahr abgeschlossen,
verlängert er sich zum Ablauf um jeweils ein weiteres Jahr, wenn nicht Sie
oder wir den Vertrag in Textform kündigen. Dies gilt auch, wenn für die ers-
te Laufzeit nach Abschluss des Vertrags deshalb weniger als ein Jahr ver-
einbart ist, um die folgenden Versicherungsjahre zu einem bestimmten
Kalendertag, z.B. dem 1. Januar eines jeden Jahres, beginnen zu lassen.

Verträge mit einer Laufzeit unter einem Jahr
G.1.3 Ist die Laufzeit ausdrücklich mit weniger als einem Jahr vereinbart,
endet der Vertrag zu dem vereinbarten Zeitpunkt, ohne dass es einer Kün-
digung bedarf.

G.2 Wann und aus welchem Anlass können Sie den Versicherungs-
vertrag kündigen?

Kündigung zum Ablauf des Versicherungsjahres
G.2.1 Sie können den Vertrag zum Ablauf des Versicherungsjahres in
Textform kündigen. Die Kündigung ist nur wirksam, wenn sie uns spätes-
tens einen Monat vor Ablauf zugeht.

Kündigung des vorläufigen Versicherungsschutzes
G.2.2 Sie sind berechtigt, einen vorläufigen Versicherungsschutz in Textform
zu kündigen. Die Kündigung wird sofort mit ihrem Zugang bei uns wirksam.

Kündigung nach einem Schadenereignis
G.2.3 Nach dem Eintritt eines Schadenereignisses können Sie den
Vertrag in Schriftform kündigen. Die Kündigung muss uns innerhalb ei-
nes Monats nach Beendigung der Verhandlungen über die Entschädi-
gung zugehen oder innerhalb eines Monats zugehen, nachdem wir in der
Kfz-Haftpflichtversicherung unsere Leistungspflicht anerkannt oder zu
Unrecht abgelehnt haben. Das gleiche gilt, wenn wir Ihnen in der Kfz-Haft-
pflichtversicherung die Weisung erteilen, es über den Anspruch des Drit-
ten zu einem Rechtsstreit kommen zu lassen oder wenn in der Kasko-
versicherung der Sachverständigenausschuss nach A.2.17 angerufen
wird. Außerdem können Sie in der Kfz-Haftpflichtversicherung den Vertrag
bis zum Ablauf eines Monats seit der Rechtskraft des im Rechtsstreit mit
dem Dritten ergangenen Urteils in Schriftform kündigen.

G.2.4 Sie können bestimmen, ob die Kündigung sofort oder zu einem
späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ablauf des Vertrags, wirksam
werden soll.

Kündigung bei Veräußerung oder Zwangsversteigerung des Pkw
G.2.5 Veräußern Sie den Pkw oder wird er zwangsversteigert, geht der
Vertrag nach G.7.1 oder G.7.6 auf den Erwerber über. Der Erwerber ist
berechtigt, den Vertrag innerhalb eines Monats nach dem Erwerb, bei feh-
lender Kenntnis vom Bestehen der Versicherung innerhalb eines Monats
ab Kenntnis, in Schriftform zu kündigen. Der Erwerber kann bestimmen,
ob der Vertrag mit sofortiger Wirkung oder spätestens zum Ablauf des Ver-
sicherungsjahres endet.

G.2.6 Schließt der Erwerber für den Pkw eine neue Versicherung ab und
legt er bei der Zulassungsstelle eine Versicherungsbestätigung vor, gilt
dies automatisch als Kündigung des übergegangenen Vertrages. Die Kün-
digung wird zum Beginn der neuen Versicherung wirksam.
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Kündigung bei Beitragserhöhung
G.2.7 Erhöhen wir aufgrund unseres Beitragsanpassungsrechts nach
K.1 bis K.4 den Beitrag, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats
nach Zugang unserer Mitteilung der Beitragserhöhung in Textform kündi-
gen. Die Kündigung ist sofort wirksam, frühestens jedoch zu dem Zeit-
punkt, zu dem die Beitragserhöhung wirksam geworden wäre. Wir teilen
Ihnen die Beitragserhöhung spätestens einen Monat vor dem Wirksam-
werden mit und weisen Sie auf Ihr Kündigungsrecht hin. Zusätzlich ma-
chen wir bei einer Beitragserhöhung nach K.3 den Unterschied zwischen
bisherigem und neuem Beitrag kenntlich.

Kündigung bei geänderter Verwendung des Pkw
G.2.8 Ändert sich die Art und Verwendung des Pkw nach L.5 und erhöht
sich der Beitrag dadurch um mehr als 10 %, können Sie den Vertrag inner-
halb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung ohne Einhaltung einer
Frist in Textform kündigen.

Kündigung bei Veränderung der Tarifstruktur
G.2.9 Ändern wir unsere Tarifstruktur nach K.8, können Sie den Vertrag
innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung der Änderung in
Textform kündigen. Die Kündigung ist sofort wirksam, frühestens jedoch
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung. Wir teilen Ihnen die
Änderung spätestens einen Monat vor Wirksamwerden mit und weisen
Sie auf Ihr Kündigungsrecht hin.

Kündigung bei Bedingungsänderung
G.2.10 Machen wir von unserem Recht zur Bedingungsanpassung
nach N Gebrauch, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach
Zugang unserer Mitteilung in Textform kündigen. Die Kündigung ist so-
fort wirksam, frühestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens
der Bedingungsänderung. Wir teilen Ihnen die Änderung spätestens
einen Monat vor dem Wirksamwerden mit und weisen Sie auf Ihr Kündi-
gungsrecht hin.

G.3 Wann und aus welchem Anlass können wir den Versicherungs-
vertrag kündigen?

Kündigung zum Ablauf des Versicherungsjahres
G.3.1 Wir können den Vertrag zum Ablauf des Versicherungsjahres in
Textform kündigen. Die Kündigung ist nur wirksam, wenn sie Ihnen
spätestens einen Monat vor Ablauf zugeht.

Kündigung des vorläufigen Versicherungsschutzes
G.3.2 Wir sind berechtigt, einen vorläufigen Versicherungsschutz in Text-
form zu kündigen. Die Kündigung wird nach Ablauf von zwei Wochen nach
ihrem Zugang bei Ihnen wirksam.

Kündigung nach einem Schadenereignis
G.3.3 Nach dem Eintritt eines Schadenereignisses können wir den Ver-
trag in Schriftform kündigen. Die Kündigung muss Ihnen innerhalb eines
Monats nach Beendigung der Verhandlungen über die Entschädigung
oder innerhalb eines Monats zugehen, nachdem wir in der Kfz-Haft-
pflichtversicherung unsere Leistungspflicht anerkannt oder zu Unrecht
abgelehnt haben. Das gleiche gilt, wenn wir Ihnen in der Kfz-Haftpflicht-
versicherung die Weisung erteilen, es über den Anspruch des Dritten zu
einem Rechtsstreit kommen zu lassen oder wenn in der Kaskoversiche-
rung der Sachverständigenausschuss nach A.2.17 angerufen wird.
Außerdem können wir in der Kfz-Haftpflichtversicherung den Vertrag bis
zum Ablauf eines Monats seit der Rechtskraft des im Rechtsstreit mit dem
Dritten ergangenen Urteils kündigen. Unsere Kündigung wird einen Mo-
nat nach ihrem Zugang bei Ihnen wirksam.

Kündigung bei Nichtzahlung des Folgebeitrags
G.3.4 Haben Sie einen ausstehenden Folgebeitrag zuzüglich Mahnkos-
ten trotz unserer Zahlungsaufforderung nicht innerhalb der zweiwöchigen
Frist nach C.2.2 gezahlt, können wir den Vertrag mit sofortiger Wirkung in
Textform kündigen. Unsere Kündigung wird unwirksam, wenn Sie den Fol-
gebeitrag sowie die Mahnkosten innerhalb eines Monats ab Zugang der
Kündigung zahlen (siehe auch C.2.4).

Kündigung bei Verletzung Ihrer Pflichten bei Gebrauch des Pkw
G.3.5 Haben Sie eine Ihrer Pflichten bei Gebrauch des Pkw nach D ver-
letzt, können wir innerhalb eines Monats, nachdem wir von der Verletzung
Kenntnis erlangt haben, den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen.
Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Pflicht weder vorsätz-
lich noch grob fahrlässig verletzt haben.

Kündigung bei geänderter Verwendung des Pkw
G.3.6 Ändert sich die Art und Verwendung des Pkw nach L.5, können wir
den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen. Beruht die Veränderung auf
leichter Fahrlässigkeit, wird die Kündigung nach Ablauf von einem Monat
nach ihrem Zugang bei Ihnen wirksam.

Kündigung bei Veräußerung oder Zwangsversteigerung des Pkw
G.3.7 Bei Veräußerung oder Zwangsversteigerung des Pkw nach G.7
können wir dem Erwerber gegenüber kündigen. Wir haben die Kündigung
innerhalb eines Monats ab dem Zeitpunkt auszusprechen, zu dem wir von
der Veräußerung oder Zwangsversteigerung Kenntnis erlangt haben. Un-
sere Kündigung wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Erwerber
wirksam.

G.4 Kündigung einzelner Versicherungsarten
G.4.1 Die Kfz-Haftpflicht-, Kasko-, Autoschutzbrief- und Umweltschaden-
versicherung und der Familien-Insassen-Unfall-Schutz sind jeweils recht-
lich selbstständige Verträge. Mit der Beendigung der Kfz-Haftpflichtversi-
cherung endet auch die für denselben Pkw bestehende Autoschutzbrief
und Umweltschadenversicherung, ohne dass es einer Kündigung bedarf.
Im Übrigen berührt die Kündigung eines dieser Verträge  das Fortbeste-
hen anderer nicht.

G.4.2 Sie und wir sind berechtigt, bei Vorliegen eines Kündigungsanlas-
ses zu einem dieser Verträge die gesamte Kfz-Versicherung für den Pkw
zu kündigen.

G.4.3 Kündigen wir von mehreren für den Pkw abgeschlossenen Verträ-
gen nur einen und teilen Sie uns innerhalb von zwei Wochen nach Zugang
unserer Kündigung mit, dass Sie mit einer Fortsetzung der anderen un-
gekündigten Verträge nicht einverstanden sind, gilt die gesamte Kfz-Ver-
sicherung für den Pkw als gekündigt. Dies gilt entsprechend für uns, wenn
Sie von mehreren für den Pkw abgeschlossenen Verträgen nur einen kün-
digen.

G.4.4 Sind in einem Vertrag mehrere Pkw versichert, finden G.4.1 und
G.4.2 finden entsprechende Anwendung.

G.5 Form und Zugang der Kündigung
Die Kündigungen werden nur wirksam, wenn sie innerhalb der jeweiligen
Frist zugehen. Die von Ihnen erklärte Kündigung muss unterschrieben
sein.

G.6 Beitragsabrechnung nach Kündigung
Bei einer Kündigung vor Ablauf des Versicherungsjahres steht uns der auf
die Zeit des Versicherungsschutzes entfallende Beitrag anteilig zu.

G.7 Was ist bei Veräußerung des Pkw zu beachten?

Übergang der Versicherung auf den Erwerber
G.7.1 Veräußern Sie Ihren Pkw, geht die Versicherung auf den Erwerber
über. Dies gilt nicht für den Familien-Insassen-Unfall-Schutz.

G.7.2 Wir sind berechtigt und verpflichtet, den Beitrag entsprechend den
Angaben des Erwerbers, wie wir sie bei einem Neuabschluss des Ver-
trags verlangen würden, anzupassen. Das gilt auch für die SF-Klasse des
Erwerbers, die entsprechend seines bisherigen Schadenverlaufs ermittelt
wird. Der neue Beitrag gilt ab dem Tag, der auf den Übergang der Versi-
cherung folgt.

G.7.3 Den Beitrag für die laufende Zahlungsperiode können wir entweder
von Ihnen oder vom Erwerber verlangen.

Anzeige der Veräußerung 
G.7.4 Sie oder der Erwerber sind verpflichtet, uns die Veräußerung des
Pkw unverzüglich anzuzeigen. Unterbleibt die Anzeige, droht unter den
Voraussetzungen des § 97 Versicherungsvertragsgesetz der Verlust des
Versicherungsschutzes.

Kündigung des Vertrags
G.7.5 Im Falle der Veräußerung können der Erwerber nach G.2.5 und
G.2.6 oder wir nach G.3.7 den Vertrag kündigen. Dann können wir den
Beitrag nur von Ihnen verlangen.

Zwangsversteigerung 
G.7.6 Die Regelungen G.7.1 bis G.7.5 sind entsprechend anzuwenden,
wenn Ihr Pkw zwangsversteigert wird.

G.8 Wagniswegfall 

Beitragsabrechnung bei Wagniswegfall
Fällt das versicherte Wagnis endgültig weg (z.B. durch Fahrzeugver-
schrottung) steht uns der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt des Wagnisweg-
falls zu.
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H Außerbetriebsetzung, Saisonkennzeichen, Fahrten mit
ungestempelten Kennzeichen

H.1 Was ist bei Außerbetriebsetzung zu beachten?

Ruheversicherung
H.1.1 Wird der versicherte Pkw außer Betrieb gesetzt und soll er zu ei-
nem späteren Zeitpunkt wieder zugelassen werden, wird dadurch der Ver-
trag nicht beendet.

H.1.2 Der Vertrag geht in eine beitragsfreie Ruheversicherung über,
wenn die Zulassungsbehörde uns die Außerbetriebsetzung mitteilt, es sei
denn, die Außerbetriebsetzung beträgt weniger als zwei Wochen oder Sie
verlangen die uneingeschränkte Fortführung des bisherigen Versiche-
rungsschutzes.

H.1.3 Die Regelungen nach H.1.1 und H.1.2 gelten nicht bei Verträgen
mit ausdrücklich kürzerer Vertragsdauer als ein Jahr.

Umfang der Ruheversicherung
H.1.4 Mit der beitragsfreien Ruheversicherung gewähren wir Ihnen wäh-
rend der Dauer der Außerbetriebsetzung eingeschränkten Versiche-
rungsschutz.
Der Ruheversicherungsschutz umfasst
– die Kfz-Haftpflichtversicherung,
– die Teilkaskoversicherung, wenn für den Pkw im Zeitpunkt der Außer-

betriebsetzung eine Voll- oder eine Teilkaskoversicherung bestand
– und die Umweltschadenversicherung

Fahrten im Zusammenhang mit dem Zulassungsverfahren
H.1.5 Wir bieten Versicherungsschutz nach H.1.4 für die Rückfahrt von
der Zulassungsbehörde nach Entfernung des Stempels und bei Wieder-
anmeldung für Fahrten im Zusammenhang mit dem Zulassungsverfahren
(siehe H.3.2). Dies gilt nicht für Fahrten, für die ein rotes Kennzeichen
oder ein Kurzzeitkennzeichen geführt werden muss.

Ihre Pflichten bei der Ruheversicherung
H.1.6 Während der Dauer der Ruheversicherung sind Sie verpflichtet,
den Pkw in einem Einstellraum (z.B. einer Einzel- oder Sammelgarage)
oder auf einem umfriedeten Abstellplatz (z.B. einem geschlossenen Hof-
raum) nicht nur vorübergehend abzustellen und den Pkw außerhalb die-
ser Räumlichkeiten nicht zu gebrauchen. Verletzen Sie diese Pflicht, sind
wir unter den Voraussetzungen nach D.3 leistungsfrei.

Wiederanmeldung
H.1.7 Wird der Pkw wieder zum Verkehr zugelassen (Ende der Außerbe-
triebsetzung), lebt der ursprüngliche Versicherungsschutz wieder auf. Das
Ende der Außerbetriebsetzung haben Sie uns unverzüglich anzuzeigen.

Ende des Vertrags und der Ruheversicherung 
H.1.8 Der Vertrag und damit auch die Ruheversicherung enden 18 Mo-
nate nach der Außerbetriebsetzung, ohne dass es einer Kündigung be-
darf. Für die Beitragsabrechnung gilt G.8 mit der Maßgabe, dass anstelle
des Tages des Wagniswegfalls der Tag der Außerbetriebsetzung des Pkw
tritt.

H.1.9 Melden Sie den Pkw während des Bestehens der Ruheversiche-
rung mit einer Versicherungsbestätigung eines anderen Versicherers wie-
der an, haben wir das Recht, den Vertrag fortzusetzen und den anderen
Versicherer zur Aufhebung des Vertrags aufzufordern.
Fordern wir den anderen Versicherer nicht zur Aufhebung des Vertrags
auf, endet die Ruheversicherung zum Zeitpunkt der Wiederanmeldung,
ohne dass es einer Kündigung bedarf. Für die Beitragsabrechnung gilt G.8
mit der Maßgabe, dass anstelle des Tages des Wagniswegfalls der Tag
der Außerbetriebsetzung des Pkw tritt.

H.2 Welche Besonderheiten gelten bei Saisonkennzeichen?
H.2.1 Für Pkw, die mit einem Saisonkennzeichen zugelassen sind, ge-
währen wir den vereinbarten Versicherungsschutz während des auf dem
amtlichen Kennzeichen dokumentierten Zeitraums (Saison).

H.2.2 Der Beginn des Versicherungsjahres ist der Saisonbeginn. Der
Erstbeitrag ist mit Saisonbeginn, oder wenn der Vertrag innerhalb der Sai-
son beginnt, mit diesem Zeitpunkt fällig.

H.2.3 Außerhalb der Saison haben Sie Ruheversicherungsschutz nach
H.1.4 und H.1.6.

H.2.4 Für Fahrten außerhalb der Saison haben Sie innerhalb des für den
Halter zuständigen Zulassungsbezirks und eines angrenzenden Bezirks
Versicherungsschutz nach H.1.4, wenn diese Fahrten im Zusammenhang

mit dem Zulassungsverfahren oder wegen der Hauptuntersuchung,
Sicherheitsprüfung oder Abgasuntersuchung durchgeführt werden.

H.3 Fahrten mit ungestempelten Kennzeichen

Versicherungsschutz in der Kfz-Haftpflicht- und Umweltschaden-
versicherung und beim Autoschutzbrief
H.3.1 In der Kfz-Haftpflicht- und Umweltschadenversicherung und beim
Autoschutzbrief besteht Versicherungsschutz auch für Zulassungsfahrten
mit ungestempelten Kennzeichen, wenn dem versicherten Pkw vorab das
Kennzeichen von der Zulassungsbehörde zugeteilt wurde (z.B. bei Re-
servierung des Kennzeichens für eine Wiederzulassung) und keine
Ruheversicherung nach H.1.4 besteht. Dies gilt nicht für Fahrten, für die
ein rotes Kennzeichen oder ein Kurzzeitkennzeichen geführt werden
muss.

Was sind Zulassungsfahrten?
H.3.2 Zulassungsfahrten sind Fahrten, die im Zusammenhang mit dem
Zulassungsverfahren innerhalb des für den Halter zuständigen Zulas-
sungsbezirks und eines angrenzenden Zulassungsbezirks ausgeführt
werden. Als derartige Fahrten gelten insbesondere Rückfahrten von der
Zulassungsbehörde nach Entfernung der Stempelplakette. Außerdem
sind Fahrten zur Durchführung der Hauptuntersuchung, Sicherheitsprü-
fung, Abgasuntersuchung oder Zulassung versichert, wenn die Zulas-
sungsbehörde vorab ein ungestempeltes Kennzeichen zugeteilt hat.

I Schadenfreiheitsrabatt-System

I.1 Einstufung in Schadenfreiheits- und Schadenklassen 
(SF-Klassen / S-Klassen)
In der Kfz-Haftpflicht-, Vollkasko und Umweltschadenversicherung richtet
sich die Einstufung Ihres Vertrags in eine SF-Klasse bzw. S-Klasse und
der sich daraus ergebende Beitragssatz nach Ihrem Schadenverlauf.
Dies gilt nicht für 
– Pkw mit Kurzzeitkennzeichen
– rote Kennzeichen.

I.2 Ersteinstufung

I.2.1 Ersteinstufung in Klasse 0
Beginnt Ihr Vertrag ohne eine Sondereinstufung nach I.2.2 oder Übernah-
me eines Schadenverlaufs nach I.7, wird er in die Klasse 0 eingestuft.

I.2.2 Sonderersteinstufung eines Pkw in SF-Klasse 1⁄2 oder 
SF-Klasse 2 oder in dieselbe SF-Klasse wie das Erstfahrzeug

I.2.2.1 Sonderersteinstufung in SF-Klasse 1⁄2
Beginnt Ihr Vertrag für einen Pkw ohne Übernahme eines Schadenver-
laufs nach I.7, wird er in die SF-Klasse 1⁄2 eingestuft, wenn
a) auf Sie bereits ein Pkw zugelassen ist, der zu diesem Zeitpunkt in

der Kfz-Haftpflichtversicherung mindestens in die SF-Klasse 1⁄2 ein-
gestuft ist, oder

b) auf Ihren mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebenden Ehepartner
oder eingetragenen Lebenspartner bzw. Ihren mit Ihnen in häus-
licher, eheähnlicher Gemeinschaft lebenden Lebenspartner bereits
ein Pkw zugelassen ist, der zu diesem Zeitpunkt in der Kfz-Haft-
pflichtversicherung mindestens in die SF-Klasse 1⁄2 eingestuft ist,
und Sie nachweisen, dass Sie eine gültige Fahrerlaubnis zum Füh-
ren von Pkw oder Krafträdern, die ein amtliches Kennzeichen führen
müssen, besitzen oder

c) Sie nachweisen, dass Sie aufgrund einer gültigen Fahrerlaubnis seit
mindestens drei Jahren zum Führen von Pkw, Krafträdern oder von
Fahrzeugen, die ein Versicherungskennzeichen führen müssen, be-
rechtigt sind. Erreichen Sie die geforderte Dauer der Fahrerlaubnis
erst nach Abschluss des Versicherungsvertrags, werden Sie bei
schadenfreiem Verlauf auf Antrag ab diesem Zeitpunkt in SF 1⁄2 ein-
gestuft.

Ist auf Sie bereits ein Pkw zugelassen, gilt nur die Regelung unter a.
Eine gültige Fahrerlaubnis zum Führen von Pkw oder von Krafträdern im
Sinne der Regelungen b) – d) ist eine Fahrerlaubnis, die von einem Mit-
gliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder der Schweiz erteilt
wurde. Fahrerlaubnisse aus Staaten außerhalb des Europäischen Wirt-
schaftsraums oder der Schweiz sind gleichgestellt, wenn diese nach den
Vorschriften der Fahrerlaubnisverordnung ohne weitere theoretische oder
praktische Fahrprüfung umgeschrieben werden können oder nach Erfül-
lung der Auflagen umgeschrieben sind.

I.2.2.2 Sonderersteinstufung in SF-Klasse 2 
Beginnt Ihr Vertrag ohne Übernahme eines Schadenverlaufs nach I.7 wird
er in die SF-Klasse 2 eingestuft, wenn
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– auf Sie oder Ihren mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebenden Ehe-
partner oder eingetragenen Lebenspartner bzw. Ihren mit Ihnen in
häuslicher, eheähnlicher Gemeinschaft lebenden Lebenspartner be-
reits ein Pkw zugelassen und bei uns versichert  ist, der zu diesem Zeit-
punkt in der Kfz-Haftpflichtversicherung mindestens in die SF-Klasse 2
eingestuft ist, und

– der neu zu versichernde Pkw nur von Personen gefahren wird, die min-
destens 23 Jahre alt sind. Fällt die Voraussetzung innerhalb der ersten
3 Versicherungsjahre weg, wird der Vertrag ab dem Zeitpunkt des Weg-
falls so eingestuft, als wäre er bei Abschluss in SF 1⁄2 eingestuft worden.
Sie müssen uns den Wegfall der Voraussetzung unverzüglich anzeigen.
L.4.3 und L.4.5 gelten entsprechend.

I.2.2.3 Sondereinstufung in dieselbe SF-Klasse wie das Erstfahrzeug 
Beginnt Ihr Vertrag für einen Pkw ohne Übernahme eines Schadenver-
laufs nach I.7, wird er in dieselbe SF-Klasse wie das Erstfahrzeug einge-
stuft, wenn
a) auf Sie bereits ein Pkw zugelassen und bei uns versichert ist, der zu

diesem Zeipunkt in der Kfz-Haftpflichtversicherung mindestens in die
SF-Klase 4 eingestuft ist,
und

b) der hinzukommende Pkw ausschließlich von Ihnen gefahren wird,
und

c) Sie mindestens das 23. Lebensjahr vollendet haben.
Fällt die Voraussetzung nach b) weg, wird der Vertrag ab dem Zeitpunkt
des Wegfalls so eingestuft, als wäre er bei Abschluss in die SF-Klasse 1⁄2
eingestuft worden.

I.2.3 Anrechnung des Schadenverlaufs der Kfz-Haftpflichtversiche-
rung in der Vollkaskoversicherung

Voraussetzungen der Angleichung
I.2.3.1 Schließen Sie neben der Kfz-Haftpflichtversicherung eine Vollkas-
koversicherung mit einer Laufzeit von einem Jahr ab (siehe G.1.2), kön-
nen Sie die Einstufung entsprechend dem Schadenverlauf der Kfz-Haft-
pflichtversicherung beantragen.

Ausschlüsse bei Übernahme eines Schadenverlaufs
I.2.3.2 Dies gilt nicht, wenn für den versicherten Pkw innerhalb des letz-
ten Jahres bereits eine Vollkaskoversicherung bestanden hat oder ein
Schadenverlauf nach I.7.1.1 bis I.7.1.5 übernommen wird und für das
Fahrzeug, von dem der Schadenverlauf übernommen wird, eine Vollkas-
koversicherung bestand. In diesem Fall übernehmen wir den tatsäch-
lichen Schadenverlauf der Vollkaskoversicherung des ersetzten Fahr-
zeugs.

I.2.3.3 Übernehmen Sie nach I.7.1.1 bis I.7.1.5 nur die SF-Klasse der
Kfz-Haftpflichtversicherung, ist die Angleichung bei Abschluss der Voll-
kaskoversicherung innerhalb eines Jahres nach Anrechnung der SF-Klas-
se ausgeschlossen, wenn für das andere Fahrzeug eine solche bestan-
den hat.
Das gleiche gilt, wenn Sie nach I.7.1.6 den Schadenverlauf einer anderen
Person in der Kfz-Haftpflichtversicherung übernehmen und für den Ver-
trag der anderen Person eine Vollkaskoversicherung bestand.

I.3 Jährliche Neueinstufung
Wir stufen Ihren Vertrag zum 1. Januar eines jeden Jahres nach seinem
Schadenverlauf im vergangenen Kalenderjahr neu ein.

I.3.1 Wirksamwerden der Neueinstufung
Die Neueinstufung gilt ab der ersten Beitragsfälligkeit im neuen Kalender-
jahr.

I.3.2 Besserstufung bei schadenfreiem Verlauf
Ist Ihr Vertrag während eines Kalenderjahres schadenfrei verlaufen und
hat der Versicherungsschutz während dieser Zeit ununterbrochen be-
standen, wird Ihr Vertrag in die nächst bessere SF-Klasse nach der Ta-
belle im Anhang 1 eingestuft.

I.3.3 Besserstufung bei Saisonkennzeichen
Ist der versicherte Pkw mit einem Saisonkennzeichen zugelassen (siehe
H.2), nehmen wir bei schadenfreiem Verlauf des Vertrags eine Besserstu-
fung nach I.3.2 nur vor, wenn die Saison mindestens sechs Monate be-
trägt.

I.3.4 Besserstufung bei Verträgen mit SF-Klassen 2 oder 1/2 bzw. mit
Klassen S, 0 oder M
Hat der Versicherungsschutz während des gesamten Kalenderjahres un-
unterbrochen bestanden, stufen wir Ihren Vertrag aus der SF-Klasse 1⁄2
oder aus den Klassen S, 0 oder M bei schadenfreiem Verlauf in die SF-
Klasse 1 ein.

Hat Ihr Vertrag in der Zeit vom 2. Januar bis 1. Juli eines Kalenderjahres
mit einer Einstufung in SF-Klasse 1⁄2 oder 2 oder in Klasse 0 begonnen
und bestand bis zum 31. Dezember mindestens sechs Monate Versiche-
rungsschutz, wird er bei schadenfreiem Verlauf zum 1. Januar des folgen-
den Kalenderjahres wie folgt eingestuft:

von SF-Klasse 2 nach SF-Klasse 3,
von SF-Klasse 1⁄2 nach SF-Klasse 1,
von Klasse 0 nach SF-Klasse 1⁄2.

I.3.5 Rückstufung bei schadenbelastetem Verlauf
Ist Ihr Vertrag während eines Kalenderjahres schadenbelastet verlaufen,
wird er nach der jeweiligen Tabelle in Anhang 1 zurückgestuft. Maßgeblich
ist der Tag der Schadenmeldung bei uns.

I.4 Was bedeutet schadenfreier oder schadenbelasteter Verlauf?

I.4.1 Schadenfreier Verlauf
I.4.1.1 Ein schadenfreier Verlauf des Vertrags liegt vor, wenn der Versi-
cherungsschutz von Anfang bis Ende eines Kalenderjahres ununterbro-
chen bestanden hat und uns in dieser Zeit kein Schadenereignis gemel-
det worden ist, für das wir Entschädigungen leisten oder Rückstellungen
bilden mussten. Dazu zählen nicht Kosten für Gutachter, Rechtsberatung
und Prozesse.

I.4.1.2 Trotz Meldung eines Schadenereignisses gilt der Vertrag jeweils
als schadenfrei, wenn
a) wir nur aufgrund von Abkommen der Versicherungsunternehmen

untereinander oder mit Sozialversicherungsträgern oder wegen der
Ausgleichspflicht aufgrund einer Mehrfachversicherung Entschädi-
gungen leisten oder Rückstellungen bilden oder 

b) wir Rückstellungen für das Schadenereignis in den drei auf die Scha-
denmeldung folgenden Kalenderjahren auflösen, ohne eine Ent-
schädigung geleistet zu haben oder

c) der Schädiger oder dessen Haftpflichtversicherung uns unsere Ent-
schädigung in vollem Umfang erstattet oder

d) wir in der Vollkaskoversicherung für ein Schadenereignis, das unter
die Teilkaskoversicherung fällt, Entschädigungen leisten oder Rück-
stellungen bilden oder

e) Sie Ihre Vollkaskoversicherung nur deswegen in Anspruch nehmen,
weil eine Person mit einer gesetzlich vorgeschriebenen Haftpflicht-
versicherung für das Schadenereignis zwar in vollem Umfang haftet,
Sie aber gegenüber dem Haftpflichtversicherer keinen Anspruch ha-
ben, weil dieser den Versicherungsschutz ganz oder teilweise ver-
sagt hat.

I.4.2 Schadenbelasteter Verlauf
I.4.2.1 Ein schadenbelasteter Verlauf des Vertrags liegt vor, wenn Sie uns
während eines Kalenderjahres ein oder mehrere Schadenereignisse mel-
den, für die wir Entschädigungen leisten oder Rückstellungen bilden müs-
sen. Hiervon ausgenommen sind die Fälle nach I.4.1.2.

I.4.2.2 Gilt der Vertrag trotz einer Schadenmeldung zunächst als scha-
denfrei, leisten wir jedoch in einem folgenden Kalenderjahr Entschädi-
gungen oder bilden Rückstellungen für diesen Schaden, stufen wir Ihren
Vertrag zum 1. Januar des dann folgenden Kalenderjahres zurück.

I.5 Wie Sie eine Rückstufung vermeiden können

In der Kfz-Haftpflichtversicherung
I.5.1 Sie können eine Rückstufung in der Kfz-Haftpflichtversicherung ver-
meiden, wenn Sie uns unsere Entschädigung freiwillig, also ohne ver-
tragliche oder gesetzliche Verpflichtung erstatten. Um Ihnen hierzu Gele-
genheit zu geben, unterrichten wir Sie nach Abschluss der Schadenregu-
lierung über die Höhe unserer Entschädigung, wenn diese nicht mehr als
600 € beträgt. Erstatten Sie uns die Entschädigung innerhalb von sechs
Monaten nach unserer Mitteilung, wird Ihr Kfz-Haftpflichtversicherungs-
vertrag als schadenfrei behandelt.
Haben wir Sie über den Abschluss der Schadenregulierung und über die
Höhe des Erstattungsbetrags unterrichtet und müssen wir danach im
Zuge einer Wiederaufnahme der Schadenregulierung eine weitere Ent-
schädigung leisten, führt dies nicht zu einer Erhöhung des Erstattungs-
betrags.

In der Vollkaskoversicherung
I.5.2 Sie können eine Rückstufung in der Vollkaskoversicherung vermei-
den, wenn Sie uns die Entschädigungsleistung innerhalb von sechs Mo-
naten nach Zahlung der Entschädigungsleistung freiwillig, also ohne ver-
tragliche oder gesetzliche Verpflichtung, erstatten.
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Leasingfahrzeug
I.5.3 Handelt es sich bei dem versicherten Pkw um ein Leasingfahrzeug,
gelten I.5.1. und I.5.2 entsprechend für den Leasingnehmer.

I.6 Wie wirkt sich eine Unterbrechung des Versicherungsschutzes
auf den Schadenverlauf aus?

Im Jahr der Beendigung der Unterbrechung
I.6.1 Nach einer Unterbrechung des Versicherungsschutzes (Außerbe-
triebsetzung, Saisonkennzeichen außerhalb der Saison, Vertragsbeendi-
gung, Veräußerung, Wagniswegfall) gilt:
a) Beträgt die Unterbrechung in einem Kalenderjahr höchstens sechs

Monate, hat die Unterbrechung keinen Einfluss auf den Schaden-
verlauf. Wir stufen den Vertrag in die SF- oder Schadenklasse, als
wäre der Versicherungsschutz nicht unterbrochen worden.

b) Beträgt die Unterbrechung mehr als sechs Monate, stufen wir den
Vertrag in die SF- oder Schadenklasse, die vor der Unterbrechung
galt.

c) Schäden, die sich bei der Unterbrechung des Vertrags noch nicht auf
die SF-Klasse ausgewirkt haben, berücksichtigen wir bei Beendi-
gung der Unterbrechung.

Im Folgejahr nach der Beendigung der Unterbrechung
I.6.2 In dem auf die Beendigung der Unterbrechung folgenden Kalender-
jahr richtet sich die Einstufung des Vertrags nach dessen Schadenverlauf
und danach, wie lange der Versicherungsschutz im Kalenderjahr der Be-
endigung der Unterbrechung bestand:
a) Bestand der Versicherungsschutz im Kalenderjahr der Beendigung

der Unterbrechung mindestens sechs Monate schadenfrei, wird der
Vertrag in die nächst bessere SF-Klasse eingestuft.

b) Bestand der Versicherungsschutz im Kalenderjahr der Beendigung
der Unterbrechung weniger als sechs Monate, unterbleibt eine Bes-
serstufung trotz schadenfreien Verlaufs.

c) Ist der Vertrag im Kalenderjahr der Beendigung schadenbelastet ver-
laufen, erfolgt eine Rückstufung nach I.3.5.

Bei Wehr- und Zivildienstpflichtigen gilt die Dauer der Dienstzeit, bei Ent-
wicklungshelfern, sofern die Voraussetzungen des § 13 b Abs. 3 des
Wehrpflichtgesetzes oder des § 14 a Abs. 3 des Gesetzes über den Zivil-
dienst der Kriegsdienstverweigerer gegeben sind, der Entwicklungsdienst
bis zur Dauer von zwei Jahren nicht als Unterbrechung des Versiche-
rungsschutzes.

I.7 Übernahme eines Schadenverlaufs

I.7.1 In welchen Fällen wird ein Schadenverlauf übernommen?
Der Schadenverlauf eines anderen Vertrags wird auf den Vertrag des ver-
sicherten Pkw unter den Voraussetzungen nach I.6 und I.7.2 in folgenden
Fällen übernommen:

Fahrzeugwechsel
I.7.1.1 Sie haben den versicherten Pkw anstelle eines anderen Fahr-
zeugs angeschafft.

Rabattübertragung
I.7.1.2 Sie besitzen außer dem versicherten Pkw noch ein anderes Fahr-
zeug das wegfällt und beantragen die Übernahme des Schadenverlaufs
bzw. Sie schließen die Vollkaskoversicherung aus oder wandeln die Voll-
kaskoversicherung in eine Teilkaskoversicherung um und beantragen die
Übernahme des Schadenverlaufs zur Vollkasko.
Der bisherige Schadenverlauf des versicherten Pkw kann für ein später
neu hinzukommendes, zusätzliches Fahrzeug unter den Voraussetzun-
gen nach I.7.2 und I.6 berücksichtigt werden.

Weiteres Fahrzeug

I.7.1.3 Sie versichern, ohne dass ein anderes Fahrzeug wegfällt, ein wei-
teres Fahrzeug und beantragen die Übernahme des Schadenverlaufs Ih-
res bisherigen Fahrzeugs.

Ringtausch
I.7.1.4 Sie haben bei uns mehrere Versicherungsverträge für Pkw. Im Fal-
le eines Fahrzeugwechsels nach I.7.1.1 oder der Versicherung eines wei-
teren Fahrzeugs nach I.7.1.3 können Sie beantragen, dass der Schaden-
verlauf zwischen zwei bestehenden Verträgen getauscht wird.

Rabatttausch
I.7.1.5 Sie haben zwei Fahrzeuge, von denen jeweils für ein Fahrzeug die
Ruheversicherung nach H.1 besteht oder denen für die entsprechenden
Zeiträume Saisonkennzeichen zugeteilt sind und beantragen, dass der
Schadenverlauf zwischen den beiden Verträgen getauscht wird.

Schadenverlauf einer anderen Person
I.7.1.6 Der Pkw einer anderen Person wurde überwiegend von Ihnen ge-
fahren und Sie beantragen die Übernahme des Schadenverlaufs.

Wechsel des Versicherers
I.7.1.7 Sie sind nach Beendigung der Kfz-Haftpflichtversicherung und
ggf. der Vollkaskoversicherung von einem anderen Versicherungsunter-
nehmen zu uns gewechselt. Wir übernehmen den Schadenverlauf des
bisherigen Vertrags, wenn dieser durch eine Bescheinigung des bisheri-
gen Unternehmens nach I.9 nachgewiesen wird.
Sie werden bei der Einstufung des Versicherungsvertrags in eine SF-
Klasse oder Schadenklasse so behandelt, als wären Sie während der Vor-
versicherungszeit bereits bei uns versichert gewesen.
Wenn die Vorversicherung bei einem ausländischen Versicherer bestand,
wird die Bescheinigung nur anerkannt, wenn die Schadenfreiheitsrabatt-
Systeme vergleichbar sind.

I.7.2 Welche Voraussetzungen gelten für die Übernahme?
Für die Übernahme eines Schadenverlaufs gelten folgende Vorausset-
zungen:

Fahrzeuggruppe
I.7.2.1 Das Fahrzeug, von dem der Schadenverlauf übertragen wird, ge-
hört derselben oder einer höheren Fahrzeuggruppe an, als der Pkw, der
den Schadenverlauf übernimmt.
a) Untere Fahrzeuggruppe:

Pkw, Kleinkrafträder, Leichtkrafträder, Krafträder, Kraftroller, mit
Ausnahme von Fahrzeugen, die ein Versicherungskennzeichen füh-
ren müssen, Campingfahrzeuge, Lieferwagen, Kranken- und Lei-
chenwagen.

b) Mittlere Fahrzeuggruppe:
Mietwagen, Taxis, Lkw und Zugmaschinen im Werkverkehr.

c) Obere Fahrzeuggruppe:
Lkw und Zugmaschinen im gewerblichen Güterverkehr, Kraftomni-
busse, Abschleppwagen sowie Sonderfahrzeuge außer Kranken-
und Leichenwagen.

Geltung unterschiedlicher SF-Staffeln
I.7.2.2 Gelten für die Fahrzeuge, zwischen denen der Schadenverlauf
übertragen wird, unterschiedliche SF-Staffeln, wird Ihr Pkw entsprechend
der Anzahl der schadenfreien Jahre des übertragenden Fahrzeugs in die
für den Pkw nach Anhang 1 geltende Staffel eingestuft.
Schäden und Unterbrechungen, die sich noch nicht auf den Schadenver-
lauf ausgewirkt haben, werden nach der für Pkw geltenden Staffel be-
rücksichtigt.

Zusätzliche Regelung für die Übernahme des Schadenverlaufs bei
Rabattübertragung nach I.7.1.2, für ein weiteres Fahrzeug nach
I.7.1.3 und bei Ringtausch nach I.7.1.4.
I.7.2.3 Sie machen glaubhaft, dass die Anrechnung des Schadenverlaufs
gerechtfertigt ist. Für die Übernahme des Schadenverlaufs bei Ringtausch
nach I.7.1.4 gehört dazu insbesondere Ihre schriftliche Erklärung, dass
beide Fahrzeuge überwiegend vom selben Personenkreis geführt werden.

Zusätzliche Regelung für die Übernahme des Schadenverlaufs von
einer anderen Person nach I.7.1.6
I.7.2.4 Wir übernehmen den Schadenverlauf von einer anderen Per-
son nur für den Zeitraum, in dem das Fahrzeug der anderen Person über-
wiegend von Ihnen gefahren wurde und unter folgenden Voraussetzun-
gen:
a) Sie und die andere Person leben in häuslicher Gemeinschaft oder

sind Verwandte ersten Grades oder bei der anderen Person handelt
es sich um eine juristische Person.

b) Sie machen den Zeitraum, in dem das Fahrzeug der anderen Person
überwiegend von Ihnen gefahren wurde glaubhaft; hierzu gehört ins-
besondere
– eine schriftliche Erklärung von Ihnen und der anderen Person; ist

die andere Person verstorben, ist die Erklärung durch Sie ausrei-
chend; ist die andere Person Ihr Ehegatte, kann die Erklärung ent-
fallen;

– die Vorlage einer Kopie Ihres Führerscheins zum Nachweis dafür,
dass Sie für den entsprechenden Zeitraum im Besitz einer gülti-
gen Fahrerlaubnis waren;

c) die andere Person ist mit der Übertragung ihres Schadenverlaufs an
Sie einverstanden und gibt damit ihren Schadenfreiheitsrabatt in vol-
lem Umfang auf;

d) die Nutzung des Fahrzeugs der anderen Person durch Sie liegt bei
der Übernahme nicht mehr als 12 Monate zurück;

e) der Tod der verstorbenen Person liegt bei der Übernahme nicht mehr
als 12 Monate zurück.
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I.8 Einstufung nach Abgabe des Schadenverlaufs 
I.8.1 Nach einer Abgabe des Schadenverlaufs Ihres Vertrags stufen wir
diesen in die SF-Klasse ein, die Sie bei Ersteinstufung Ihres Vertrags
nach I.2 bekommen hätten. Befand sich Ihr Vertrag in der S-Klasse M oder
S, bleibt diese Einstufung bestehen.

I.8.2 Wir sind berechtigt, den Mehrbeitrag aufgrund der Umstellung Ihres
Vertrags nachzuerheben.

I.9 Auskünfte über den Schadenverlauf
I.9.1 Wir sind berechtigt, uns bei Übernahme eines Schadenverlaufs fol-
gende Auskünfte vom Vorversicherer geben zu lassen:
– Art und Verwendung des Fahrzeugs,
– Beginn und Ende des Vertrags für das Fahrzeug,
– Schadenverlauf des Fahrzeugs in der Kfz-Haftpflicht- und der Vollkas-

koversicherung,
– Unterbrechungen des Versicherungsschutzes des Fahrzeugs, die sich

noch nicht auf dessen letzte Neueinstufung ausgewirkt haben,
– ob für ein Schadenereignis Rückstellungen innerhalb von drei Jahren

nach deren Bildung aufgelöst worden sind, ohne dass Zahlungen ge-
leistet worden sind und

– ob Ihnen oder einem anderen Versicherer bereits entsprechende Aus-
künfte erteilt worden sind.

I.9.2 Versichern Sie nach Beendigung Ihres Vertrags in der Kfz-Haft-
pflicht- und der Vollkaskoversicherung Ihren Pkw bei einem anderen Ver-
sicherer, sind wir berechtigt und verpflichtet, diesem auf Anfrage Aus-
künfte zu Ihrem Vertrag und dem versicherten Pkw nach I.9.1 zu geben.
Unsere Auskunft bezieht sich nur auf den tatsächlichen Schadenverlauf.
Sondereinstufungen – mit Ausnahme der Regelung nach I.2.2.1 – werden
nicht berücksichtigt.
Mit der Übermittlung der Daten an Ihren neuen Versicherer gilt unsere Ver-
pflichtung Ihnen gegenüber nach § 5 Abs. 7 Satz 1 PflVG als erfüllt.

I.9.3 Während des Versicherungsverhältnisses können Sie jederzeit eine
Bescheinigung über den Schadenverlauf in der Kfz-Haftpflicht- und der
Vollkaskoversicherung verlangen. Die Bescheinigung übersenden wir
innerhalb von 15 Tagen nach dem Sie diese bei uns angefordert haben.

J Merkmale zur Beitragsberechnung

J.1 Fahrzeugbezogene Merkmale
Die Beitragsberechnung richtet sich nach Hersteller und Typ, Verwen-
dung, Motorleistung und Hubraum des Pkw. Maßgeblich sind die Eintra-
gungen in der Zulassungsbescheinigung Teil I (Kraftfahrzeugschein),
hilfsweise in der Zulassungsbescheinigung Teil II (Kraftfahrzeugbrief) oder
in anderen amtlichen Urkunden.

J.2 Risikobestimmende Tarif- und Gefahrenmerkmale
Die Beitragsberechnung richtet sich nach den risikobestimmenden Tarif-
und Gefahrenmerkmalen. Hierzu zählen alle Umstände, zu denen wir im
Antrag Angaben verlangen und die wir im Versicherungsschein unter der
Überschrift „In der Beitragsberechnung berücksichtigte Tarifmerkmale“
ausweisen.
Die jährliche Fahrleistung ergibt sich aus dem 12fachen Wert der durch-
schnittlichen monatlichen Fahrleistung, wenn die Vertragsdauer kürzer als
ein Jahr ist oder der Pkw mit einem Saisonkennzeichen zugelassen ist.

K Beitragsänderung aufgrund tariflicher Maßnahmen

K.1 Typklasse
Der Versicherungsbeitrag richtet sich nach der Typklasse des Pkw. Sie
können Ihrem Versicherungsschein entnehmen, welcher Typklasse Ihr
Pkw zu Beginn des Vertrags zugeordnet worden ist. Die Zuordnung wird
von einem Treuhänder vorgenommen. Ist dies noch nicht erfolgt, legen wir
eine Typklasse vorläufig fest.
Maßgeblich für die Zuordnung der Pkw nach Hersteller und Typ sind die
Eintragungen in Ihrer Zulassungsbescheinigung Teil I (bzw. Fahrzeug-
schein), hilfsweise in Ihrer Zulassungsbescheinigung Teil II (bzw. Fahr-
zeugbrief) oder in anderen amtlichen Urkunden.
Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich, ob und in welchem Umfang
sich der Schadenbedarf Ihres Fahrzeugtyps im Verhältnis zu dem aller Fahr-
zeugtypen erhöht oder verringert. Ändert sich der Schadenbedarf Ihres
Fahrzeugtyps im Verhältnis zu dem aller Fahrzeugtypen, kann dies zu einer
Zuordnung in eine andere Typklasse führen. Die damit verbundene Bei-
tragsänderung wird mit Beginn des nächsten Versicherungsjahres wirksam.
Die Klassengrenzen können Sie der Tabelle im Anhang 2 entnehmen.

K.2 Regionalklasse
Der Versicherungsbeitrag richtet sich nach dem Zulassungsbezirk (zu-
ständige Zulassungsbehörde), in dem Ihr Pkw zugelassen ist. Ihrem Ver-

sicherungsschein können Sie entnehmen, welcher Regionalklasse Ihr
Pkw zu Beginn des Vertrags zugeordnet worden ist.
Wir sind berechtigt, einmal im Kalenderjahr die Beiträge in der Kfz-Haft-
pflicht- und Kaskoversicherung für die Regionalklassen zu ändern. Dabei
wenden wir die anerkannten Grundsätze der Versicherungsmathematik
und Versicherungstechnik an. Insbesondere sind wir auch berechtigt, die
Feststellungen des unabhängigen Treuhänders zu der Regionalstatistik
zu berücksichtigen. Die damit verbundene Beitragsänderung wird mit Be-
ginn des nächsten Versicherungsjahres wirksam.
Die Klassengrenzen können Sie der Tabelle im Anhang 3 entnehmen.

K.3 Tarifänderung 
Wir sind berechtigt, den Tarif mit Wirkung für die bestehenden Verträge
der Schaden- und Kostenentwicklung anzupassen.
Bei einer Erhöhung können wir, bei einer Verminderung müssen wir den
Beitrag mit Wirkung vom Beginn des nächsten Versicherungsjahres an-
gleichen.

K.4 Ihr Lebensalter
Richtet sich der Versicherungsbeitrag auch nach Ihrem Lebensalter, aktu-
alisieren wir Ihre Alterseinstufung jährlich ab Beginn des nächsten auf den
31. Dezember folgenden Versicherungsjahres. Dadurch kann es zu einer
Beitragsermäßigung oder Beitragserhöhung kommen.

K.5 Wirksamkeitsvoraussetzungen
Eine Beitragserhöhung nach K.1 bis K.4 ist nur wirksam, wenn wir Ihnen
die Beitragsänderung bis spätestens einen Monat vor dem Zeitpunkt der
Wirksamkeit mitteilen, Ihnen bei einer Beitragserhöhung nach K.3 den
Unterschied zwischen bisherigem und neuem Beitrag kenntlich machen
und Sie auf Ihr Kündigungsrecht nach K.6 hinweisen.

K.6 Kündigungsrecht
Führt eine Änderung nach K.1 bis K.4 in der Kfz-Haftpflichtversicherung
zu einer Beitragserhöhung, so haben Sie nach G.2.7 ein Kündigungs-
recht. Werden mehrere Änderungen gleichzeitig wirksam, so besteht Ihr
Kündigungsrecht nur, wenn die Änderungen in Summe zu einer Beitrags-
erhöhung führen.
Dies gilt für die Kaskoversicherung entsprechend.

K.7 Gesetzliche Änderung des Leistungsumfangs in der Kfz-Haft-
pflichtversicherung
In der Kfz-Haftpflichtversicherung sind wir berechtigt, den Beitrag zu er-
höhen, wenn wir aufgrund eines Gesetzes, einer Verordnung oder einer
EU-Richtlinie dazu verpflichtet werden, den Leistungsumfang oder die
Versicherungssummen zu erhöhen.

K.8 Änderung der Tarifstruktur
Wir sind berechtigt, die Bestimmungen für S- und SF-Klassen, Regional-
klassen, Typklassen, Tarifgruppen, Stärkeklassen, und die in J.2 genann-
ten risikobestimmenden Tarif- und Gefahrenmerkmale zu ändern, ersatz-
los aufzuheben oder durch neue Merkmale zu ergänzen oder zu ersetzen,
wenn ein angemessenes Verhältnis von Beitrag und Versicherungsleis-
tung gewährleistet ist und dies den anerkannten Grundsätzen der Versi-
cherungsmathematik und Versicherungstechnik entspricht. Die geänder-
ten Bestimmungen werden mit Beginn des nächsten Versicherungsjahres
wirksam, wenn wir Ihnen die Änderungen spätestens einen Monat vor In-
krafttreten mitteilen und Sie schriftlich über Ihr Kündigungsrecht nach
G.2.9 belehren.

L Beitragsänderung aufgrund eines bei Ihnen eingetretenen Um-
stands

L.1 Änderung des Schadenfreiheitsrabatts
Ihr Beitrag kann sich aufgrund der Regelungen zum Schadenfreiheitsra-
batt-System nach Abschnitt I ändern.

L.2 Änderung von Merkmalen zur Beitragsberechnung

Welche Änderungen werden berücksichtigt?
L.2.1 Ändert sich während der Laufzeit des Vertrags ein im Versiche-
rungsschein unter der Überschrift „In der Beitragsberechnung berück-
sichtigte Tarifmerkmale“ aufgeführtes Merkmal zur Beitragsberechnung,
berechnen wir den Beitrag neu. Dies kann zu einer Beitragssenkung oder
zu einer Beitragserhöhung führen.

Auswirkung auf den Beitrag
L.2.2 Der neue Beitrag gilt ab dem Tag der Änderung.

L.2.3 Ändert sich die im Versicherungsschein aufgeführte Jahresfahrleis-
tung, gilt abweichend von L.2.2 der neue Beitrag rückwirkend ab Beginn
des laufenden Versicherungsjahres.
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L.3 Änderung der Regionalklasse wegen Wohnsitzwechsels
Wechselt der Halter seinen Wohnsitz und wird dadurch Ihr Pkw einer an-
deren Regionalklasse zugeordnet, richtet sich der Beitrag ab der Ummel-
dung bei der Zulassungsbehörde nach der neuen Regionalklasse.

L.4 Ihre Mitteilungspflichten zu den Merkmalen zur Beitragsbe-
rechnung

Anzeige von Änderungen 
L.4.1 Die Änderung eines im Versicherungsschein unter der Überschrift
„In der Beitragsberechnung berücksichtigte Tarifmerkmale“ aufgeführten
Merkmals zur Beitragsberechnung müssen Sie uns unverzüglich anzei-
gen.
L.4.1.1 Für das Merkmal Fahrerkreis gilt dies nicht, wenn ein Kaufinter-
essent, ein Kraftfahrzeugreparateur, ein Hotelangestellter in Ausübung
seines Dienstes oder ein Dritter den Pkw anlässlich einer Notsituation
fährt.
L.4.1.2 Fahrunsicherheit des Versicherungsnehmers oder anderer be-
rechtigter Fahrer infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder
anderer berauschender Mittel gilt nicht als Notfall im Sinne dieser Be-
stimmung.
L.4.1.3 Wir sind berechtigt zu überprüfen, ob die Änderungen berechtigt
sind. Auf Anforderung haben Sie uns entsprechende Bestätigungen oder
Nachweise vorzulegen.

Überprüfung der Merkmale zur Beitragsberechnung
L.4.2 Wir sind berechtigt zu überprüfen, ob die bei Ihrem Vertrag berück-
sichtigten Merkmale zur Beitragsberechnung zutreffen. Auf Anforderung
haben Sie uns entsprechende Bestätigungen oder Nachweise vorzule-
gen.

Folgen von unzutreffenden Angaben
L.4.3 Haben Sie unzutreffende Angaben zu Merkmalen zur Beitragsbe-
rechnung gemacht oder Änderungen nicht angezeigt, gilt rückwirkend ab
Beginn der laufenden Versicherungsperiode der Beitrag, der den tatsäch-
lichen Merkmalen zur Beitragsberechnung entspricht.

L.4.4 Haben Sie vorsätzlich oder grob fahrlässig unzutreffende Angaben
gemacht oder Änderungen vorsätzlich nicht angezeigt und ist deshalb ein
zu niedriger Beitrag berechnet worden, ist zusätzlich zur Beitragserhö-
hung eine Vertragsstrafe in Höhe eines Jahresbeitrags, der sich nach Um-
stellung auf den richtigen Tarif und Beitrag für das laufende Versiche-
rungsjahr ergibt, zu zahlen.

L.4.5 Die Vertragsstrafenregelung gilt anstelle unserer gesetzlichen
Rechte bei Verletzung der Anzeigepflichten und Gefahrerhöhung gemäß
§§ 19 bis 26 des Versicherungsvertragsgesetzes.

Folgen von Nichtangaben
L.4.6 Unterlassen Sie im Antrag Angaben zu den Merkmalen der Bei-
tragsberechnung, nach denen wir Sie gefragt haben, berechnen wir den
Beitrag von Anfang an so, als hätten Sie die für die Beitragsberechnung
ungünstigeren Angaben gemacht.

L.4.7 Kommen Sie unserer Aufforderung, Bestätigungen oder Nach-
weise vorzulegen, schuldhaft nicht innerhalb von drei Wochen nach, wird
der Beitrag rückwirkend ab Beginn des laufenden Versicherungsjahrs für
dieses Merkmal zur Beitragsberechnung nach den für Sie ungünstigsten
Annahmen berechnet.

L.5 Änderung der Art und Verwendung des Pkw
Ändert sich die im Versicherungsschein ausgewiesene Art und Verwen-
dung des Pkw gemäß der Tabelle in Anhang 5, müssen Sie uns dies an-
zeigen. Bei der Zuordnung nach der Verwendung des Pkw gelten ziehen-
des Fahrzeug und Anhänger als Einheit, wobei das höhere Wagnis maß-
geblich ist.
Wir können in diesem Fall den Versicherungsvertrag nach G.3.6 in Text-
form kündigen oder den Beitrag ab der Änderung anpassen.
Erhöhen wir den Beitrag um mehr als 10 Prozent, haben Sie ein Kündi-
gungsrecht nach G.2.8.

L.6 Änderung der Tarifgruppe

Anzeige von Änderungen 
L.6.1 Fallen die Voraussetzungen für die Zuordnung zu den Tarifgruppen
A, B, D oder F gemäß der Tabelle in Anhang 4 weg, müssen Sie uns dies
unverzüglich anzeigen. Fallen die Voraussetzungen wegen der Ableis-
tung des Grundwehr- und Zivildienstes weg, müssen Sie uns dies nicht
anzeigen.

Überprüfung der Zuordnung zu den Tarifgruppen
L.6.2 Wir sind berechtigt zu überprüfen, ob die bei Ihrem Vertrag berück-
sichtigte Zuordnung zu den Tarifgruppen A, B, D oder F zutrifft. Auf Anfor-
derung haben Sie uns entsprechende Bestätigungen oder Nachweise
vorzulegen.

Folgen von Nichtangaben
L.6.3 Kommen Sie unserer Aufforderung, Bestätigungen oder Nach-
weise vorzulegen, nicht innerhalb von drei Wochen nach, stufen wir Ihren
Vertrag rückwirkend ab Beginn des laufenden Versicherungsjahres in die
Tarifgruppe N ein. Dies führt zu einem höheren Beitrag.

L.6.4 Beantragen Sie schon bei Versicherungsbeginn die Zuordnung zu
den Tarifgruppen A, B, D oder F und legen Sie uns die notwendigen Be-
stätigungen und Nachweise nicht innerhalb von drei Wochen nach Auffor-
derung vor, stufen wir Ihren Vertrag ab Versicherungsbeginn in die Tarif-
gruppe N ein.

M Meinungsverschiedenheiten, Gerichtsstände, Anzeigen /
Willenserklärungen

M.1 Wenn Sie mit uns einmal nicht zufrieden sind

Versicherungsombudsmann
M.1.1 Wenn Sie als Verbraucher mit unserer Entscheidung nicht
zufrieden sind oder eine Verhandlung mit uns einmal nicht zu dem von
Ihnen gewünschten Ergebnis geführt hat, können Sie sich an den
Ombudsmann für Versicherungen wenden (Versicherungsombudsmann
e.V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin, Leipziger Str. 121, 10117 Berlin.
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de; Internet: www.ver
sicherungsombudsmann.de. Der Ombudsmann für Versicherungen ist
eine unabhängige und für Verbraucher kostenfrei arbeitende Schlich-
tungsstelle. Voraussetzung für das Schlichtungsverfahren vor dem Om-
budsmann ist aber, dass Sie uns zunächst die Möglichkeit gegeben
haben, unsere Entscheidung zu überprüfen.

Versicherungsaufsicht
M.1.2 Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten Mei-
nungsverschiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, können Sie sich
auch an die für uns zuständige Aufsicht wenden. Als Versicherungsunter-
nehmen unterliegen wir der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (BAFin), Sektor Versicherungsaufsicht, Graurheindorfer
Straße 108, 53117 Bonn; E-Mail: poststelle@bafin.de;Tel.: 02 28/41 08-0;
Fax 02 28/41 08-15 50. Bitte beachten Sie, dass die BAFin keine Schieds-
stelle ist und einzelne Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann.

Rechtsweg
M.1.3 Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg zu be-
schreiten.
Hinweis: Beachten Sie bei Meinungsverschiedenheiten über die Höhe
des Schadens in der Kaskoversicherung das Sachverständigenverfahren
nach A.2.17.

M.2 Gerichtsstände

Wenn Sie uns verklagen
M.2.1 Ansprüche aus Ihrem Versicherungsvertrag können Sie insbeson-
dere bei folgenden Gerichten geltend machen:
– dem Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig ist,
– dem Gericht, das für unseren Geschäftssitz oder für die Sie betreuen-

de Niederlassung örtlich zuständig ist.

Wenn wir Sie verklagen
M.2.2 Wir können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag insbeson-
dere bei folgenden Gerichten geltend machen:
– dem Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig ist,
– dem Gericht des Ortes, an dem sich der Sitz oder die Niederlassung

Ihres Betriebs befindet, wenn Sie den Versicherungsvertrag für Ihren
Geschäfts- oder Gewerbebetrieb abgeschlossen haben.

Sie haben Ihren Wohnsitz oder Geschäftssitz ins Ausland verlegt
M.2.3 Für den Fall, dass Sie Ihren Wohnsitz, Ihren gewöhnlichen Aufenthalt
oder Ihren Geschäftssitz nach Vertragsschluss aus dem Geltungsbereich
des Versicherungsvertragsgesetzes verlegt haben oder Ihr Wohnsitz oder
gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist,
bestimmt sich abweichend der Regelungen nach M.2.1 und M.2.2 die ge-
richtliche Zuständigkeit ausschließlich nach dem Sitz des Versicherers oder
seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung.
Bei Klagen gegen den Versicherungsvertreter bestimmt sich die gericht-
liche Zuständigkeit ausschließlich nach dem Sitz dessen gewerblicher
Niederlassung oder dessen Wohnsitz.
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M.3 Anzeigen / Willenserklärungen

Form
M.3.1 So weit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und so weit in die-
sem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sollen Sie die für den Ver-
sicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das Versicherungs-
verhältnis betreffen und die unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfol-
gen, in Textform abgeben.
Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versiche-
rers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als
zuständig bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen Rege-
lungen über den Zugang von Erklärungen und Anzeigen bleiben unbe-
rührt.

Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung
M.3.2 Haben Sie uns eine Änderung Ihrer Anschrift nicht mitgeteilt, ge-
nügt für eine Willenserklärung, die wir Ihnen gegenüber abgeben wollen,
die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte uns bekann-
te Anschrift. Entsprechendes gilt bei einer uns nicht angezeigten Na-
mensänderung. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des
Briefes als zugegangen.

Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung
M.3.3 Haben Sie die Versicherung unter der Anschrift  Ihres Gewerbe-
betriebs abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der gewerblichen
Niederlassung die Bestimmungen nach M.3.2 entsprechend Anwen-
dung.

N Bedingungsänderung

N.1 In welchen Fällen dürfen wir die Bedingungen ändern? 
Wir sind berechtigt, einzelne Regelungen dieser Bedingungen mit Wir-
kung für bestehende Verträge zu ändern oder zu ergänzen, wenn
– ein Gesetz oder eine Rechtsverordnung geändert wird, auf denen ein-

zelne Bedingungen des Vertrages beruhen,
– sich die höchstrichterliche Rechtsprechung ändert und dies unmittel-

bare Auswirkungen auf den Versicherungsvertrag hat, 
– ein Gericht einzelne Bedingungen rechtskräftig für unwirksam erklärt

und die gesetzlichen Vorschriften keine Regelungen enthalten, die an
deren Stelle tritt oder

– die Kartellbehörde oder die Versicherungsaufsichtsbehörde einzelne
Bedingungen durch bestandskräftigen Verwaltungsakt als mit dem gel-
tenden Recht nicht vereinbar erklärt und die gesetzlichen Vorschriften
keine Regelung enthalten, die an deren Stelle tritt.

Dies gilt nur, soweit die einzelnen geänderten Bedingungen unmittelbar
davon betroffen sind.
Diese Berechtigung zur Änderung oder Ergänzung haben wir in den Fäl-
len der o.g. gerichtlichen oder behördlichen Entscheidung auch dann,
wenn es sich um inhaltsgleiche Bedingungen eines anderen Versicherers
handelt.
Wir dürfen Bedingungen nur ändern oder ergänzen, wenn die Schließung
einer durch die genannten Änderungsanlässe entstandenen Vertragslü-
cke zur Durchführung des Vertrags erforderlich ist oder das bei Vertrags-
schluss vereinbarte Verhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung
nicht in unbedeutendem Maße gestört ist.

N.2 Wirksamkeitsvoraussetzungen
Die nach N.1 zulässigen Änderungen teilen wir Ihnen schriftlich mit und
erläutern sie. Sie finden Anwendung, wenn wir Ihnen die Änderung sechs
Wochen vor dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens mitgeteilt und Sie
schriftlich über ihr Kündigungsrecht nach G.2.10 belehrt haben.

Anhang 1: Tabellen zum Schadenfreiheitsrabatt-System

1 Pkw
1.1 Einstufung von Pkw in Schadenfreiheitsklassen (SF-Klassen)
und Beitragssätze

Dauer des schadenfreien und SF- und Beitragssatz in Prozent
ununterbrochenen Verlaufs S-Klassen

Kfz-Haftpflicht Vollkasko
28 Kalenderjahre) SF 28 28 29
27 Kalenderjahre) SF 27 28 29
26 Kalenderjahre) SF 26 28 29
25 Kalenderjahre) SF 25 28 29
24 Kalenderjahre) SF 24 29 29
23 Kalenderjahre) SF 23 29 29
22 Kalenderjahre) SF 22 29 32
21 Kalenderjahre) SF 21 32 33

Dauer des schadenfreien und SF- und Beitragssatz in Prozent
ununterbrochenen Verlaufs S-Klassen

Kfz-Haftpflicht Vollkasko

20 Kalenderjahre) SF 20 32 34
19 Kalenderjahre) SF 19 33 34
18 Kalenderjahre) SF 18 33 35
17 Kalenderjahre) SF 17 34 36
16 Kalenderjahre) SF 16 35 37
15 Kalenderjahre) SF 15 36 38
14 Kalenderjahre) SF 14 37 39
13 Kalenderjahre) SF 13 38 42
12 Kalenderjahre) SF 12 39 43
11 Kalenderjahre) SF 11 42 44
10 Kalenderjahre) SF 10 43 47
9 Kalenderjahre) SF 9 44 49
8 Kalenderjahre) SF 8 47 53
7 Kalenderjahre) SF 7 49 55
6 Kalenderjahre) SF 6 52 59
5 Kalenderjahre) SF 5 54 62
4 Kalenderjahre) SF 4 58 68
3 Kalenderjahre) SF 3 69 74
2 Kalenderjahre) SF 2 84 81
1 Kalenderjahr SF 1 100 100

- SF 1⁄2 130 115
- S 145 –
- 0 220 125
- M 245 160

1.2 Rückstufung im Schadenfall bei Pkw
1.2.1 Kfz-Haftpflichtversicherung 

bei bei bei bei 4 u. mehr
1 Schaden 2 Schäden 3 Schäden Schäden

aus Klasse nach Klasse
SF 28 SF 21 SF  8 SF  1 M
SF 25 bis 27 SF 16 SF  8 SF  1 M
SF 24 SF 11 SF  3 SF  1 M
SF 21 bis 23 SF 10 SF  3 SF  1 M
SF 20 SF 9 SF  2 SF  1 M
SF 19 SF 9 SF  2 SF  1 M
SF 18 SF 7 SF  2 SF  1 M
SF 17 SF 7 SF  1 SF  1⁄2 M
SF 16 SF 6 SF  1 SF  1⁄2 M
SF 15 SF 6 SF  1 SF  1⁄2 M
SF 14 SF 6 SF  1 SF  1⁄2 M
SF 13 SF 5 SF  1 SF  1⁄2 M
SF 12 SF 5 SF  1 S M
SF 11 SF 5 SF  1 S M
SF 10 SF 4 SF  1 S M
SF 9 SF 4 SF  1 S M
SF 8 SF 4 SF  1 S M
SF 7 SF 3 SF  1⁄2 S M
SF 6 SF 3 SF  1⁄2 M M
SF 5 SF 2 SF  1⁄2 M M
SF 4 SF 2 SF  1⁄2 M M
SF 3 SF 1 S M M
SF 2 SF 1⁄2 S M M
SF 1 S M M M
SF  1⁄2 S M M M
S M M M M
0 M M M M
M M M M M

1.2.2 Vollkaskoversicherung 

bei bei bei bei 4 u. mehr
1 Schaden 2 Schäden 3 Schäden Schäden

aus Klasse nach Klasse
SF 25 bis 28 SF 20 SF 8 SF 2 M
SF 24 SF 15 SF 7 SF 2 M
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bei bei bei bei 4 u. mehr
1 Schaden 2 Schäden 3 Schäden Schäden

aus Klasse nach Klasse
SF 23 SF 15 SF 7 SF 2 M
SF 22 SF 14 SF 7 SF 2 M
SF 21 SF 13 SF 6 SF 2 M
SF 20 SF 12 SF 5 SF 2 M
SF 19 SF 11 SF 4 SF 2 M
SF 18 SF 10 SF 4 SF 2 M
SF 17 SF 9 SF 4 SF 1 M
SF 16 SF 9 SF 3 SF 1⁄2 M
SF 15 SF 9 SF 3 SF 1⁄2 M
SF 14 SF 8 SF 3 SF 1⁄2 M
SF 13 SF 8 SF 2 SF 1⁄2 M
SF 12 SF 7 SF 2 0 M
SF 11 SF 6 SF 1 0 M
SF 10 SF 6 SF 1 0 M
SF 9 SF 5 SF 1 0 M
SF 8 SF 4 SF 1 0 M
SF 7 SF 4 SF 1 M M
SF 6 SF 3 SF 1⁄2 M M
SF 5 SF 2 SF 1⁄2 M M
SF 4 SF 2 0 M M
SF 3 SF 1 0 M M
SF 2 SF 1 M M M
SF 1 SF 1⁄2 M M M
SF 1⁄2 0 M M M
0 M M M M
M M M M M

Anhang 2: Tabellen zu den Typklassen
Für Pkw gelten folgende Typklassen:

1 Kfz-Haftpflichtversicherung:

Typklassen Schadenbedarfsindexwerte
10 unter 49,5
11 49,5 bis unter 61,9
12 61,9 bis unter 71,6
13 71,6 bis unter 79,8
14 79,8 bis unter 86,6
15 86,6 bis unter 92,0
16 92,0 bis unter 97,7
17 97,7 bis unter 103,7
18 103,7 bis unter 110,4
19 110,4 bis unter 118,0
20 118,0 bis unter 125,4
21 125,4 bis unter 133,3
22 133,3 bis unter 144,0
23 144,0 bis unter 165,4
24 165,4 bis unter 196,0
25               ab 196,0

2 Vollkaskoversicherung:

Typklassen Schadenbedarfsindexwerte
10 unter 39,5
11 39,5 bis unter 53,1
12 53,1 bis unter 62,7
13 62,7 bis unter 69,0
14 69,0 bis unter 74,3
15 74,3 bis unter 80,2
16 80,2 bis unter 88,3
17 88,3 bis unter 96,8
18 96,8 bis unter 105,5
19 105,5 bis unter 116,5
20 116,5 bis unter 125,2
21 125,2 bis unter 135,9
22 135,9 bis unter 145,3
23 145,3 bis unter 156,2
24 156,2 bis unter 169,6
25 169,6 bis unter 184,3

Typklassen Schadenbedarfsindexwerte
26 184,3 bis unter206,3
27 206,3 bis unter 232,3
28 232,3 bis unter 276,4
29 276,4 bis unter 330,1
30 330,1 bis unter 377,5
31 377,5 bis unter 438,7
32 438,7 bis unter 516,6
33 516,6 bis unter 696,7
34               ab 696,7

3 Teilkaskoversicherung:

Typklassen Schadenbedarfsindexwerte
10 unter 36,4
11 36,4 bis unter 47,5
12 47,5 bis unter 56,3
13 56,3 bis unter 65,3
14 65,3 bis unter 75,2
15 75,2 bis unter 87,5
16 87,5 bis unter 97,2
17 97,2 bis unter 109,7
18 109,7 bis unter 122,2
19 122,2 bis unter 133,6
20 133,6 bis unter 147,8
21 147,8 bis unter 166,4
22 166,4 bis unter 183,6
23 183,6 bis unter 210,9
24 210,9 bis unter 241,7
25 241,7 bis unter 271,8
26 271,8 bis unter 306,7
27 306,7 bis unter 354,9
28 354,9 bis unter 416,5
29 416,5 bis unter 487,0
30 487,0 bis unter 628,8
31 628,8 bis unter 763,9
32 763,9 bis unter 975,5
33                 ab 975,5

Anhang 3: Tabellen zu den Regionalklassen
Für Pkw gelten folgende Regionalklassen:

1. In der Kfz-Haftpflichtversicherung:

Regional– Schadenbedarfsindexwerte
klasse
1 unter 84,7
2 84,7 bis unter 90,7
3 90,7 bis unter 93,6
4 93,6 bis unter 95,8
5 95,8 bis unter 98,3
6 98,3 bis unter 100,8
7 100,8 bis unter 103,9
8 103,9 bis unter 106,9
9 106,9 bis unter 111,1

10 111,1 bis unter 115,4
11 115,4 bis unter 120,0
12             ab 120,0

2. In der Vollkaskoversicherung:

Regional– Schadenbedarfsindexwerte
klasse
1 unter 86,8
2 86,8 bis unter 93,2
3 93,2 bis unter 98,0
4 98,0 bis unter 102,0
5 102,0 bis unter 107,0
6 107,0 bis unter 112,6
7 112,6 bis unter 119,2
8 119,2 bis unter 127,4
9                 ab 127,4
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3. In der Teilkaskoversicherung:

Regional– Schadenbedarfsindexwerte
klasse
1 unter 64,1
2 64,1 bis unter 71,7
3 71,7 bis unter 77,4
4 77,4 bis unter 83,1
5 83,1 bis unter 89,4
6 89,4 bis unter 95,2
7 95,2 bis unter 104,5
8 104,5 bis unter 113,8
9 113,8 bis unter 123,5

10 123,5 bis unter 137,4
11 137,4 bis unter 154,1
12 154,1 bis unter 174,7
13 174,7 bis unter 190,9
14 190,9 bis unter 214,6
15 214,6 bis unter 244,5
16                ab 244,5

Anhang 4: Tarifgruppen

1 Tarifgruppe A
1.1 Die Beiträge der Tarifgruppe A gelten in der Kfz-Haftpflichtversiche-
rung bei Pkw für
a) Landwirte und Gartenbaubetriebe

landwirtschaftliche Unternehmer im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 5 in Ver-
bindung mit § 123 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII, die Mitglieder einer land-
wirtschaftlichen Berufsgenossenschaft oder der Gartenbauberufs-
genossenschaft sind, deren Betrieb eine Mindestgröße von 1⁄2 ha,
bei einem Gartenbaubetrieb jedoch eine Mindestgröße von 2 ha hat
und die diesen Betrieb selbst bewirtschaften;

b) Ehemalige Landwirte
ehemalige landwirtschaftliche Unternehmer, wenn sie die Voraus-
setzungen nach 1.1.a unmittelbar vor Übergabe des Betriebes erfüllt
haben und nicht anderweitig berufstätig sind;

c) Familienangehörige
– Familienangehörige von Personen, die die Voraussetzungen nach

1.1.a oder 1.1.b erfüllen. Voraussetzung ist, dass die Familienan-
gehörigen mit den vorgenannten Personen in häuslicher Gemein-
schaft leben, von ihnen unterhalten werden und keiner weiteren
Erwerbstätigkeit nachgehen;

– Familienangehörige von Personen, die die Voraussetzungen nach
1.1.a erfüllen. Voraussetzung ist, dass die Familienangehörigen
mit den vorgenannten Personen in häuslicher Gemeinschaft le-
ben, im betroffenen landwirtschaftlichen Betrieb beschäftigt sind
und keiner weiteren Erwerbstätigkeit nachgehen;

d) Witwen und Witwer
nicht berufstätige Witwen/Witwer von Personen, die bei ihrem Tod
die Voraussetzungen nach 1.1.a oder 1.1.b erfüllt haben.

1.2 Die Beiträge der Tarifgruppe A richten sich auch nach der Berufs-
gruppe, in der Sie tätig sind.

2 Tarifgruppe B
2.1 Die Beiträge der Tarifgruppe B gelten in der Kfz-Haftpflicht- und Kas-
koversicherung für Versicherungsverträge von Pkw, die zugelassen sind
auf
2.1.1 Beamte, Richter, Angestellte und Arbeiter von
a) Gebietskörperschaften, Körperschaften, Anstalten und Stiftungen

des deutschen öffentlichen Rechts;
b) juristischen Personen des Privatrechts, wenn sie im Hauptzweck

Aufgaben wahrnehmen, die sonst der öffentlichen Hand obliegen
würden und wenn
– an ihrem Grundkapital juristische Personen des deutschen öffent-

lichen Rechts mit mindestens 50 % beteiligt sind oder
– sie Zuwendungen aus öffentlichen Haushalten zu mehr als der

Hälfte ihrer Haushaltsmittel erhalten (§ 23 Bundeshaushaltsord-
nung oder die entsprechenden haushaltsrechtlichen Vorschriften
der Länder);

c) mildtätigen und kirchlichen Einrichtungen (§§ 53, 54 Abgabenordnung);
d) als gemeinnützig anerkannten Einrichtungen (§ 52 Abgabenord-

nung), die im Hauptzweck der Gesundheitspflege und Fürsorge oder
der Jugend- und Altenpflege dienen oder die im Hauptzweck durch
Förderung der Wissenschaft, Kunst, Religion, der Erziehung oder
der Volks- und Berufsbildung dem Allgemeinwohl auf materiellem,
geistigem oder sittlichem Gebiet nutzen;

e) Selbsthilfeeinrichtungen der Angehörigen des öffentlichen Dienstes;

sofern ihre nicht selbständige und der Lohnsteuer unterliegende Tätigkeit
für die vorgenannten juristischen Personen und Einrichtungen mindes-
tens 50 % der normalen Arbeitszeit beansprucht und sofern sie von ihnen
besoldet oder entlohnt werden,

2.1.2 Personen, die in einem anerkannten Ausbildungsverhältnis bei den
in 2.1.1 genannten juristischen Personen und Einrichtungen stehen,

2.1.3 Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit der Bundeswehr (nicht Wehr-
bzw. Zivildienstpflichtige und freiwillige Helfer),

2.1.4 Beamte, Angestellte und Arbeiter überstaatlicher oder zwischen-
staatlicher Einrichtungen; für sie gilt das gleiche wie für die in 2.1.1 ge-
nannten Beamten, Angestellten und Arbeiter, falls sie deutsche Staatsan-
gehörige sind und die Pkw dem deutschen Zulassungsverfahren unterlie-
gen,

2.1.5 Pensionäre, Rentner und beurlaubte Angehörige des öffentlichen
Dienstes, wenn sie die Voraussetzungen nach 2.1.1 oder 2.1.4 unmittel-
bar vor ihrem Eintritt in den Ruhestand bzw. vor ihrer Beurlaubung erfüllt
haben und nicht anderweitig berufstätig sind,

2.1.6 nicht berufstätige versorgungsberechtigte Witwen/Witwer von Be-
amten, Richtern, Angestellten, Arbeitern, Berufssoldaten und Soldaten
auf Zeit der Bundeswehr, Pensionären und Rentnern, die jeweils bei ihrem
Tode die Voraussetzungen nach 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4 oder 2.1.5 erfüllt
haben,

2.1.7  Familienangehörige von Beamten, Richtern, Angestellten, Arbei-
tern, Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit der Bundeswehr, Pensionären
und Rentnern, die die Voraussetzungen nach 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4 oder 2.1.5
erfüllen. Voraussetzung ist, dass die Familienangehörigen nicht erwerbs-
tätig sind und mit den vorher genannten Personen in häuslicher Gemein-
schaft leben und von ihnen unterhalten werden.

2.2 Abweichend von 2.1 gelten die Beiträge der Tarifgruppe B auch für
Versicherungsverträge von Pkw, die zugelassen sind auf die in 2.1.1,
2.1.2, 2.1.5, 2.1.6 und 2.1.7 genannten Personen, wenn deren Arbeit-
geber (Dienstherr) die Voraussetzungen gemäß 2.1.1.a zum 01.01.1994
erfüllt hatte, zum Zeitpunkt der Antragstellung jedoch nicht mehr erfüllt,
weil er in ein privatwirtschaftliches Unternehmen umgewandelt worden
ist. Die übrigen Vorschriften über die Zuordung zur Tarifgruppe B bleiben
unberührt.

2.3 Die Beiträge der Tarifgruppe B richten sich auch nach der Berufs-
gruppe, in der Sie tätig sind.

2.4 Die Beiträge der Tarifgruppe B gelten nicht für Versicherungsverträge
von Pkw, die Ausfuhrkennzeichen führen.

3 Tarifgruppe F
3.1 Die Beiträge der Tarifgruppe F gelten in der Kfz-Haftpflicht- und Kas-
koversicherung für Versicherungsverträge von Pkw, die zugelassen sind
auf
a) Festangestellte Mitarbeiter von

– Kreditinstituten im Sinne des Kreditwesengesetzes;
– Versicherungsunternehmen im Sinne des Versicherungsauf-

sichtsgesetzes;
– Bausparkassen;
– Sparkassenverbänden;
– Genossenschaftsverbänden;
– gesetzlichen Renten-, Kranken- und Unfallversicherungsträgern;
– Tochterunternehmen in mehrheitlichem Eigentum der vorgenann-

ten Institutionen.
b) Selbständige Versicherungsvermittler (§ 84 Handelsgesetzbuch)

und Versicherungsmakler sowie deren festangestellte Mitarbeiter.
c) Pensionäre und Rentner, die unmittelbar vor ihrem Eintritt in den

Ruhestand dem in 4.1.a oder 4.1.b genannten Personenkreis ange-
hörten.

d) Nicht berufstätige versorgungsberechtigte Witwen/Witwer von Per-
sonen, die zum Zeitpunkt ihres Todes dem in 4.1.a, 4.1.b oder 4.1.c
genannten Personenkreis angehörten.

e) Familienangehörige von Personen, die dem in 4.1.a, 4.1.b oder 4.1.c
genannten Personenkreis angehören; Voraussetzung ist, dass die
Familienangehörigen nicht erwerbstätig sind und mit den vorge-
nannten Personen in häuslicher Gemeinschaft leben und von ihnen
unterhalten werden.

3.2 Die Beiträge zur Tarifgruppe F richten sich auch nach der Berufs-
gruppe, in der Sie tätig sind.
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3.3 Die Beiträge der Tarifgruppe F gelten nicht für Versicherungsverträge
von Pkw, die ein amtlich abgestempeltes rotes Kennzeichen führen.

4 Tarifgruppe N
Die Beiträge der Tarifgruppe N gelten in der Kfz-Haftpflicht- und in der
Kaskoversicherung für Versicherungsverträge von Pkw, soweit keine Ein-
stufung nach 1 bis 4 erfolgen kann.
Die Beiträge der Tarifgruppe N richten sich auch nach der Branche und
der Berufsgruppe, in der Sie tätig sind.

Anhang 5: Art und Verwendung von Fahrzeugen

1 Pkw
Pkw sind als Personenkraftwagen zugelassene Kraftfahrzeuge, mit Aus-
nahme von Mietwagen, Taxis und Selbstfahrervermietfahrzeugen.

2 Leasingfahrzeuge
Leasingfahrzeuge sind Pkw, die gewerbsmäßig ohne Gestellung eines
Fahrers vermietet werden und auf den Mieter zugelassen sind oder bei
Zulassung auf den Vermieter dem Mieter durch Vertrag mindestens
sechs Monate überlassen werden.
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Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Ver-
tragsanpassung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefah-
rumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.
Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung
erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss.
Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetre-
ten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vor-
sätzlich oder arglistig verletzt haben.

5. Stellvertretung durch eine andere Person
Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrags durch eine andere Person
vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des Rücktritts, der Kündi-
gung, der Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die Ausübung un-
serer Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres Stellvertreters als auch Ihre
eigene Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich darauf,
dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt wor-
den ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz
oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist
es notwendig, dass Sie die beiliegenden Fragen wahrheitsgemäß und
vollständig beantworten. Es sind auch solche Umstände anzugeben,
denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen.
Angaben, die Sie nicht gegenüber dem Versicherungsvermittler machen
möchten, sind unverzüglich und unmittelbar gegenüber dem
Bayerischen Versicherungsverband Versicherungsaktiengesellschaft
(BVV AG), Maximilianstraße 53, 80530 München schriftlich nachzuholen.
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn
Sie unrichtige oder unvollständige Angaben machen. Nähere Einzelheiten
zu den Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht können Sie der nach-
stehenden Information entnehmen:

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen?
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen
bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in Textform
gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir
nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in Textform nach
gefahrerheblichen Umständen fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige
verpflichtet.

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzei-
gepflicht verletzt wird?

1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes
Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag
zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass weder Vorsatz,
noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt.
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Rück-
trittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten
Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den
Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalls, bleiben wir
dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht
oder nicht richtig angegebene Umstand
– weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls
– noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht
ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die An-
zeigepflicht arglistig verletzt haben.
Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum
Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit ent-
spricht.

2. Kündigung
Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche
Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos verletzt haben,
können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat
kündigen.
Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Be-
dingungen, geschlossen hätten.

3. Vertragsänderung
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch
bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn auch zu an-
deren Bedingungen, geschlossen hätten, werden die anderen Bedingun-
gen auf unser Verlangen Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeige-
pflicht fahrlässig verletzt, werden die anderen Bedingungen rückwirkend
Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, wer-
den die anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperio-
de Vertragsbestandteil.
Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 %
oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Um-
stand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang
unserer Mitteilung über die Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf dieses
Recht werden wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen.

4. Ausübung unserer Rechte
Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Ver-
tragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die
Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzei-
gepflicht, die das von uns geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis
erlangen. Bei der Ausübung unserer Rechte haben wir die Umstände an-
zugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur Begründung können
wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für diese die Frist nach
Satz 1 nicht verstrichen ist.

II. Mitteilung nach § 19 Absatz 5 VVG über die Folgen einer Verletzung 
der gesetzlichen Anzeigepflicht
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Vorbemerkung
Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der
elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen sich Ver-
tragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln; auch bietet
die EDV einen besseren Schutz der Versichertengemeinschaft vor miss-
bräuchlichen Handlungen als die bisherigen manuellen Verfahren. Die
Verarbeitung der uns bekannt gegebenen Daten zu Ihrer Person wird
durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. Danach ist die
Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung zulässig, wenn das BDSG
oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder wenn der Betroffene
eingewilligt hat. Das BDSG erlaubt die Datenerhebung, -verarbeitung und
-nutzung stets, wenn dies im Rahmen der Zweckbestimmung eines Ver-
tragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses ge-
schieht oder soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der verant-
wortlichen Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht,
dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss
der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt.

Einwilligungserklärung
Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessen-
abwägung und im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage für die Da-
tenverarbeitung ist in Ihrem Versicherungsantrag eine Einwilligungserklä-
rung nach dem BDSG aufgenommen worden. Diese gilt über die Beendi-
gung des Versicherungsvertrages hinaus, endet jedoch – außer in der Le-
bens- und Unfallversicherung – schon mit Ablehnung des Antrags oder
durch Ihren jederzeit möglichen Widerruf, der allerdings den Grundsätzen
von Treu und Glauben unterliegt. Wird die Einwilligungserklärung bei An-
tragstellung ganz oder teilweise gestrichen, kommt es unter Umständen
nicht zu einem Vertragsabschluss.Trotz Widerruf oder ganz bzw. teilweise
gestrichener Einwilligungserklärung kann eine Datenverarbeitung und
-nutzung in dem begrenzten gesetzlich zulässigen Rahmen, wie in der
Vorbemerkung beschrieben, erfolgen.

Schweigepflichtentbindungserklärung
Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die wie z.B. beim Arzt,
einem Berufsgeheimnis unterliegen, eine spezielle Erlaubnis des Betrof-
fenen (Schweigepflichtentbindung) voraus. In der Lebens-, Kranken- und
Unfallversicherung (Personenversicherung) ist daher im Antrag auch eine
Schweigepflichtentbindungsklausel enthalten.

Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die Da-
tenerhebung, -verarbeitung und -nutzung nennen.

1. Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer
Wir erheben und speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag
notwendig sind. Das sind zunächst Ihre Angaben im Antrag (Antrags-
daten). Weiter werden zum Vertrag versicherungstechnische Daten wie
Kundennummer (Partnernummer), Versicherungssumme, Versicherungs-
dauer, Beitrag, Bankverbindung sowie erforderlichenfalls die Angaben
eines Dritten, z.B. eines Vermittlers, eines Sachverständigen oder eines
Arztes geführt (Vertragsdaten). Bei einem Versicherungsfall speichern wir
Ihre Angaben zum Schaden und ggf. auch Angaben von Dritten, wie z.B.
den vom Arzt ermittelten Grad der Berufsunfähigkeit, die Feststellung Ihrer
Reparaturwerkstatt über einen Kfz-Totalschaden oder bei Ablauf einer
Lebensversicherung den Auszahlungsbetrag (Leistungsdaten).

2. Datenübermittlung an Rückversicherer
Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer stets auf
einen Ausgleich der von ihm übernommenen Risiken achten. Deshalb ge-
ben wir in vielen Fällen einen Teil der Risiken an Rückversicherer im 
In- und Ausland ab. Diese Rückversicherer benötigen ebenfalls entspre-
chende versicherungstechnische Angaben von uns, wie Versicherungs-
nummer, Beitrag, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos und
Risikozuschlags sowie im Einzelfall auch Ihre Personalien. Soweit Rück-
versicherer bei der Risiko- und Schadenbeurteilung mitwirken, werden
ihnen auch die dafür erforderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt.
In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherer weiterer Rück-
versicherer, denen sie ebenfalls entsprechende Daten übergeben.

3. Datenübermittlung an andere Versicherer
Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei Antrag-
stellung, jeder Vertragsänderung und im Schadenfall dem Versicherer alle
für die Einschätzung des Wagnisses und die Schadenabwicklung wichti-
gen Umstände anzugeben. Dazu gehören z.B. frühere Krankheiten und
Versicherungsfälle oder Mitteilungen über gleichartige andere Versiche-
rungen (beantragte, bestehende, abgelehnte oder gekündigte). Um Versi-
cherungsmissbrauch zu verhindern, eventuelle Widersprüche in den An-
gaben des Versicherten aufzuklären oder um Lücken bei den Feststellun-

gen zum entstandenen Schaden zu schließen, kann es erforderlich sein,
andere Versicherer um Auskunft zu bitten oder entsprechende Auskünfte
auf Anfragen zu erteilen.
Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (Doppelversicherungen, ge-
setzlicher Forderungsübergang sowie bei Teilungsabkommen) eines Aus-
tausches von personenbezogenen Daten unter den Versicherern. Dabei
werden Daten des Betroffenen weitergegeben, wie Name  und Anschrift,
Kfz-Kennzeichen, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos oder
Angaben zum Schaden, wie Schadenhöhe und Schadentag.

4. Zentrale Hinweissysteme
Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann es notwendig sein,
zur Risikobeurteilung, zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts oder zur
Verhinderung von Versicherungsmissbrauch Anfragen an den zuständi-
gen Fachverband bzw. an andere Versicherer zu richten oder auch ent-
sprechende Anfragen anderer Versicherer zu beantworten. Dazu beste-
hen beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V.,
beim Verband der privaten Krankenversicherer e.V. und beim Verband öf-
fentlicher Versicherer zentrale Hinweissysteme.
Die Aufnahme in diese Datensammlungen/Hinweissysteme erfolgt ledig-
lich zu Zwecken, die mit dem jeweiligen System verfolgt werden dürfen,
also nur soweit bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.

Beispiele:
Haftpflichtversicherung
– Registrierung von auffälligen Schadenfällen sowie von Personen, bei

denen der Verdacht des Versicherungsmissbrauchs besteht.
Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung.

Kfz-Versicherung
– Registrierung von auffälligen Schadenfällen, Kfz-Diebstählen sowie

von Personen, bei denen der Verdacht des Versicherungsmissbrauchs
besteht.

Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung.

Rechtsschutzversicherung
– vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Vertragsab-

lauf durch den Versicherer nach mindestens zwei Versicherungsfällen
innerhalb von 12 Monaten.

– Kündigungen zum normalen Vertragsablauf durch den Versicherer
nach mindestens 3 Versicherungsfällen innerhalb von 36 Monaten.

– vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Vertragsab-
lauf bei konkret begründetem Verdacht einer betrügerischen Inan-
spruchnahme der Versicherung.

Zweck: Überprüfung der Angaben zu Vorversicherungen bei der Antrag-
stellung.

Sachversicherung
– Aufnahme von Schäden und Personen, wenn Brandstiftung vorliegt

oder wenn aufgrund des Verdachts des Versicherungsmissbrauchs der
Vertrag gekündigt wird und bestimmte Schadensummen erreicht sind.

Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und Verhinderung weiteren
Missbrauchs.

Transportversicherung
– Aufnahme von auffälligen (Verdacht des Versicherungsmissbrauchs)

Schadenfällen, insbesondere in der Reisegepäckversicherung.
Zweck: Schadenaufklärung und Verhinderung von Versicherungs-
missbrauch.

Unfallversicherung
Meldung bei
– erheblicher Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht.
– Leistungsablehnung wegen vorsätzlicher Obliegenheitsverletzung im

Schadenfall, wegen Vortäuschung eines Unfalls oder von Unfallfolgen,
– vorzeitiger Kündigung durch den Versicherer nach Leistungserbringung

oder Klageerhebung auf Leistung.
Zweck: Risikoprüfung und Aufdeckung von Versicherungsmissbrauch.

5. Datenverarbeitung in und außerhalb der Unternehmensgruppe
Einzelne Versicherungsbranchen (z.B. Lebens-, Kranken-, Sachver-
sicherung), werden durch rechtlich selbständige Unternehmen betrieben.
Um den Kunden einen umfassenden Versicherungsschutz anbieten zu
können, arbeiten die Unternehmen häufig in Unternehmensgruppen zu-
sammen.
Zur Kostenersparnis werden dabei einzelne Bereiche zentralisiert, wie
das Inkasso oder die Datenverarbeitung. So wird z.B. Ihre Adresse nur
einmal gespeichert, auch wenn Sie Verträge mit verschiedenen Unter-
nehmen der Gruppe abschließen; und auch Ihre Versicherungsnummer,
die Art der Verträge, ggf. Ihr Geburtsdatum, Kontonummer und Bankleit-

III. Merkblatt zur Datenverarbeitung
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zahl, das heißt Ihre allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten,
werden in einer zentralen Datensammlung geführt.
Dabei sind die sog. Partnerdaten (z.B. Name, Adresse, Kundennummer,
Kontonummer, Bankleitzahl, bestehende Verträge) von allen Unterneh-
men der Gruppe abfragbar. Auf diese Weise kann eingehende Post immer
richtig zugeordnet und bei telefonischen Anfragen sofort der zuständige
Partner genannt werden. Auch Geldeingänge können so in Zweifelsfällen
ohne Rückfragen korrekt verbucht werden.
Die übrigen allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten sind dagegen
nur von den jeweiligen Versicherungsunternehmen der Gruppe abfragbar.
Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des jeweiligen
Kunden durch die einzelnen Unternehmen verwendet werden, spricht das
Gesetz auch hier von „Datenübermittlung“, bei der die Vorschriften des
Bundesdatenschutzgesetzes zu beachten sind. Branchenspezifische Da-
ten – wie z.B. Gesundheits- oder Bonitätsdaten – bleiben dagegen unter
ausschließlicher Verfügung der jeweiligen Unternehmen.

6.  Datenübermittlung zur Bonitätsprüfung
Außerdem willige ich ein, dass meine Antragsdaten (Name/Vorna-
me/Geburtsdatum bzw. Firma, Straße/Hausnummer, PLZ/Ort) vom
Versicherer vor Vertragsschluss zu einer Bonitätsprüfung genutzt
werden. Die genannten Daten werden hierfür an die infoscore Con-
sumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden, übermittelt,
die uns nach einem EDV-gestützen Datenabgleich Informationen zu
Ihrem bisherigen Zahlungsverhalten und Bonitätsinformationen zur
Verfügung stellt.

7. Betreuung durch Versicherungsvermittler
In Ihren Versicherungsangelegenheiten werden Sie durch einen unserer
Vermittler betreut. Vermittler in diesem Sinn sind neben Einzelpersonen
auch Vermittlungsgesellschaften.
Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält der Ver-
mittler zu diesen Zwecken von uns die für die Betreuung und Beratung
notwendigen Angaben aus Ihren Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten,
z.B. Versicherungsnummer, Beiträge, Art des Versicherungsschutzes und
des Risikos, Zahl der Versicherungsfälle und Höhe von Versicherungs-
leistungen. Ausschließlich zum Zweck von Vertragsanpassungen in
der Personenversicherung können an den zuständigen Vermittler auch
Gesundheitsdaten übermittelt werden.
Unsere Vermittler verarbeiten und nutzen selbst diese personenbezoge-
nen Daten im Rahmen der genannten Beratung und Betreuung des Kun-
den. Auch werden sie von uns über Änderungen der kundenrelevanten
Daten informiert. Jeder Vermittler ist gesetzlich und vertraglich verpflich-
tet, die Bestimmungen des BDSG und seine besonderen Verschwiegen-
heitspflichten (z.B. Berufsgeheimnis und Datengeheimnis) zu beachten.
Der für Ihre Betreuung zuständige Vermittler wird Ihnen mitgeteilt. Endet
seine Tätigkeit für unser Unternehmen (z.B. durch Kündigung des Ver-
mittlervertrags oder bei Pensionierung), regelt das Unternehmen Ihre Be-
treuung neu; Sie werden darüber informiert.

8. Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte
Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz neben
dem eingangs erwähnten Widerrufsrecht ein Recht auf Auskunft sowie
unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung, Sperrung
oder Löschung Ihrer in einer Datei gespeicherten Daten.
Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen wenden Sie
sich bitte an den betrieblichen Datenschutzbeauftragten Ihres Versiche-
rers. Richten Sie auch ein etwaiges Verlangen auf Auskunft, Berichtigung,
Sperrung oder Löschung wegen der beim Rückversicherer gespeicherten
Daten stets an Ihren Versicherer.




